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D ie schweizerischen Goldgeschäfte, insbesondere diej enigen der Schweizerischen

Nationalbank (SNBj , werden im ftlgenden Beitrag in ihrem internationalen
Zusammenhang dargestellt. Aufder einen Seite sind dies die verschiedenen Massnah
men Nazi-Deu tschlands, um an Gold heranzu kom men, aufder anderen die Bemü
hungen der westlichen Alliierten, die betroffinen Z entralbanken nach dem Krieg zu

entschädigen. was das in die Schweiz gelangte Gold betrifft, geschah dies vor allem in

den washingtoner Verhandlungen vom Frühjahr 1946. l/or diesem H intergrund wird
gezeigt, wie die SNB aufirund von stabilitätspolitischen Überlegungen zum wichtig

sten Geschäftspartner der Reichsbank wurde. Das Schwergewicht des Beitrages liegt bei
der Frage, weshalb das D irektorium der SNB an diesen Geschäftsbeziehungen selbst
dann noch festh ielt, als klare warnungen den unrechtmässigen Erwerb des deutschen
Goldes belegten. Sechs mögliche Motive werden erörtert und dabei diepersönliche Ver
antwortung der z uständigen D irektoren herausgestrichen.
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1 Deutscher Goldbedarf und Golderwerb 1933-1945

Am 23. Mä rz 1938, nur zehn Tage nach dem <Anschluss>, wird im «Gesetzblatt für
das Land Ös terreich» eine neue Devisenordnung veröffentlicht, deren § 8 die «An

meldung und Ablieferung ausländischer Werte » regelt.1 Zu melden sind ausser aus
länd ischen Zahlungsmitteln, Konti und Wer tpapieren auch «Gold und Platin in un
verarbeite tem oder halbverarbeitetem Zustand»; gleichzeit ig sind diese Werte «der

Reichsbank-Hauptstelle W ien zum Kauf anzubieten». Widr igenfalls dro hen massive
Strafbestimmunge n mit bis zu fünf Jahre schwerem Kerker. Mit solchen Gesetzen

saniert sich das <Dritte Reich>vorü bergehend: Während die - un freiwilligen - Anb ie
ter von privatem Go ld wenigstens einigermassen in Reichsmark entschädigt werden,
wandern die Devisenreserven der österreichischen Staatsbank und ihr Goldvorrat (im

Wert von 436 Mio. Fr.) ohne Gegenleistu ng zur Reichsbank.
Diese Massnahmen sind symptomatisch für Nazi-Deutschland , das bereits vor

dem Krieg in permanenter Devisennot ist und seinen Bedarf auf zwanglosem Weg 
durch inte nsivierten Aussenhan del - niemals decken kann. Die eigenen Devisenvor
räte betragen im März 1938 noch 76 Mio. RM (137 Mio. Fr.), was zeigt, wie wichtig

der Nachschu b aus Ös terreich ist. Scho n 1931, also noch vor der Machtergreifung der
Nazis, ist in Deutschland der Devisenhandel bei der Reichsbank konzentriert worden;
ähnliche Massnahmen haben im Gefolge der Weltw irtschaftskrise auch zahlreiche an
dere Staaten ergriffen. Gleichwohl sink t der Gold- und Devisenbestand der Reichs
bank sehr rasch, von 860 Mio. RM im Februar 1933 auf n Mio. RM Mitte 1934. Mi t
dem «Neuen Plan» vom September 1934 beginnt unter Reichswirtschaftsminister

Hjalmar Schacht die völlige staatliche Kontrolle des Aussenhandels, der vor allem den
Rüstungsbemühungen zu dienen hat. Zudem helfen Goldzahlungen aus der UdSSR,
die bis Juni 1941 anhalten und 1933/ 34 imm erhin einen Wert von 429 Mio. RM ha

ben, über die prekärsten Engpässe hin weg, so dass die Devisenknappheit wenigstens
vorübergehend stabilisiert werden kann .

Im Unterschied zu den Staaten des Goldblocks (Frankreich, Italien , Niederlande,
Polen, Belgien, Schweiz) legt die nationalsozialistische Währungspolitik keinen Wert
auf eine Goldbindung der Reichsmark. Seit 1933 praktiziert sie eine reine Papierwäh
run g; die Golddeckung der No ten beträgt 1938 nur noch 1%. Abgesehen davon , dass
die Edelme tallreserven des Reiches ohnehin gering sind, ist Go ld den Nazis auch als
angeblich «jüdisch-plutokratisches» Symbol nicht willkommen; ihre Währung sei viel
mehr an «Arbeit» gebunden - oder vielmehr an Hitl ers dirigistische Dekrete.W ährend
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so die Go ldreserven ihre Bedeutung im Binnenmarkt und als W ährungsdeckung ver
lieren , bleiben Devisen und Go ld im Zahlungsverkehr mit dem Ausland trotz deut-

-> S.4 2 scher Bemühungen um bilaterale Clearingabkommen und -Naturalrausch- notwendig.
Gold, das durch strenge Devisengesetze und drakoni sche Strafen seit 1933 auch bei

der deutschen Bevölkerung eingetriebe n wird, dient also allein dem strategischen Ein

satz im Aussenhandel für Gesch äfte ausserhalb des Clearings (etwa mit den USA) oder

zum Ausgleich von Clearingüberschüssen, dies insbesondere beim Erwerb kriegswich

tiger Rohstoffe.
Der vorerst aufgescho bene, dann energisch betriebene Kriegsausbruch ergibt sich

auch aus der finanziellen Noclage: Am 7.Januar 1939 teilt das Reichsbank-Direkto

rium Hi cler in einer Denkschrift mit : «Gold- oder Devisenreserven bei der Reichsbank

sind nicht mehr vorhanden -" - die österreichische Beute ist aufgezehrt, Deutschland

riskiert, keine Importe mehr tätig en zu können . Im Anschluss an dieses Memorandum

wird das Direktorium mit Ausnahme Emil Puhl s entlassen; er wird ab 1940 als ge

schäftsführender Vizepräsident unter dem formellen Präsidium von Winschaftsmini

ster Walther Funk die Reichsbank faktisch führen . Der Kampf um Ressourcen wird

schon bald, ab September 1939, mit der Waffe betrieben. Damit einher geht in den

besetzten Länd ern eine systematische Jagd aller NS-Instanzen nach Edelmetallen: Bis

1945 werden sie Gold im Wert von fast 3 Mrd. Fr. zusammenraffen .
Während die Verluste der betroffenen Nationalbanken gut belegt sind, lässt sich

die Situation bei Individu en viel schwerer beurteilen, vor allem bei den Opfern der SS

Raubzüge in Ghett os und Konzentrationslagern . Polen, dessen nach Dakar verfrach

tete monetäre Reserve dem deutschen Zugriff entgeht, wird nach dem Krieg erfolglos

Anspruch auf 130 t Gold erheben, das seinen meist jüdischen , in den Konzentrations

lagern ermordeten Bürgern abgenommen worden sei. Die alliierte Definition , welche

in der Nachkriegszeit zur Anwendung kommt, betracht et die Reserven der National

banken und das aufgrund der deut schen Devisengesetze an jene abgelieferte Edel
metall- also auch Münzgold - als <monetäres, Gold. Bei der 1946 einsetzenden Rück 

erstattung gilt es, <mo netäres, Gold im Wert von rund 585 Mio . $ (Schätzung von

1946) zu berücksichtigen, was weitgehend den unlängst berechneten 583,2 Mio . $
entspricht." Nicht berü cksichti gt in dieser Zahl sind die Beutestücke, die Privaten

abgenommen worden sind; sofern sie ungemünzt sind, etwa Schmuck, Uhren , Zahn

kronen usw., werden sie bei der Rückerstattung nach dem Krieg für Flüchtlinge ver
wendet. Auf dem für die Konzentrationslager bei der Reichsbank eingeri chteten SS

Konto .Melrner. trifft insgesamt gemünztes .O pfergold- im Wert von 2,9 Mio . $ ein,
das zum Teil von der Preussischen Münze eingeschmolzen wird . Bei den jüngsten

Berechnungen der deut schen Goldflüsse ergibt sich ferner ein zusätzlicher Betrag

«Residualgrösse,) von 7,3 Mio . $ für das oft auch ung emünzte übrige .O pfergold - das

auf anderen Wegen an die Reichsbank gelangte.4

Wie Polen gelingt es beispielsweise Frankreich, Norwegen und Dänemark, ihre
W ährungsreserven rechtzeitig nach Grossbritannien oder Übersee zu verfrachten; ähn-
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Goldbestände und Goldoperationen der Deutschen Reichsbank (1939-1945)

* 1 $ - Fr. 4.40 Mio.$ Mio. Fr.*

Ausgewiesene deutsche Goldreserven 1939 28,6 125,8

Stille Reserven 82,7 363,9

Andere deuts che Notenbanken 12,1 53,2

Gold aus Zentralbanken

Österreich 99,0 435,6

Tschechoslowakei 34,3 150,9

Nieder lande 137,2 603,7

Belgien 225,9 994,0

Luxemburg 4,8 21,1

Itali en 71,9 316,4

Andere 10,1 44,4

Gold Privater

Vierjahresplan, Melmer-Gold, unbe kannte Quellen 82,0 360,8

Goldkäufe im Ausland

Sowjetunion, Japan, BIZ 67,9 298,8

Total 856,5 3768,6

Davon Raubgold 665,2 2926,9

liches wird 1939/40 auf französische Anregung in der Schweiz erwogen und teilweise

durchgeführt. Die Zentralbanken Jugoslawiens und Albaniens werden zuerst von den

Italienern geplündert; die Go ldbestände gelangen nur indirekt nach Deutschland, als

nach dem Seitenwechsel der Regierung Badoglio deutsche Truppen die Reserven der

Banca d'ltalia 1943 von Rom nach Norditalien und später nach Deutschland verfrach

ten . Einen Teil davon können die Amerikaner in der Südriroler Festung «La Forrezza »

bei Kriegsende sicherstellen, ausserdem ungarisches und österr eichisches Go ld in

Österreich sowie als Hauptfund Gold im Wert von 238 Mio . $ (gut 1 Mrd. Fr.) im

Kalibergwerk Kaiseroda beim thüringischen Merkers . Ungarn wird das erst kurz zuvor

gestohl ene Go ld (33,3 Mio. $) gleich wieder zurückerstattet , weshalb es in der Tabelle

«Coldbesrände und Goldoperationen der Deutschen Reichsbank (1939-1945)>> nicht

erscheint. Insgesamt wird im besiegten Deutschland 1945 noch Go ld im Wert von 252

Mio. $ (1,1 Mrd. Fr.) gefunden , von denen 32 Mio. $ belgischen Ursprungs sind.

Abgesehen von militärischen und SS-Aktionen, die um fangmässig wenige r ins Ge

wicht fallen , bed ient sich Deut schland meistens scheinlegaler Mittel, um an das Edel

metall heranzukommen. Strenge Devisen- und Anbietgesetze wie das oben erwähnt e

aus Österreich gelten überall; besonders ertragreich sind sie in den Niederlanden.
Insgesamt eignet sich das <D ritte Reich, über die jeweiligen Nationalbanken gut

80 Mio. $ (352 M io. Fr.) Gold von Privaten an . Bestehend e Finanzin stitutionen
sind auch sonst hilfreich: Im Anschluss an das Münchner Abkommen verlangt das
<D ritte Reich , unter massiven Drohungen, dass ihr die Golddeckung für das im
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Sudetenland zirkulierende Geld ausgehändigt werde. Wenige Tage vor der Errichtung
des Reichsprotektorats Böhmen und Mähren, am 7. März 1939, gehorcht die tsche
choslowakische Zentralbank einem entsprechenden Ultimatum und ersucht die Bank

für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und die SNB, insgesamt 14 t tschecho

slowakisches Gold, das bei ihnen deponiert ist, der Reichsbank zu übertragen. Wie sy

stematisch die deutsche Goldjagd verläuft, zeigt sich acht Tage später, als am Tag des
deutschen Einmarsches die Direktoren der Nationalbank in Prag mit der sofortigen

Exekution bedroht werden, sofern sie nicht die Überweisung von 23 t Gold veranlas

sen, dass bei der BIZ in London deponiert ist. Unter deutschem Druck willigt 1940

auch die Vichy-Nationalbank ein, das bei ihr deponierte belgisehe Währungsgold un

ter Wahrung scheinlegaler Formen nach Berlin zu verschieben, wozu es zuerst auf

abenteuerlichen Wegen von Dakar durch die Sahara nach Europa zurückverfrachtet

werden muss . Formal korrekt werden auch alle Lieferungen der Nederlandsche Bank

nach Berlin verbucht: Sie gelten als Beiträge an den «Kampf gegen den Bolschewismus»

oder für ausserhalb des Landes entstehende Okkupationskosten. Im Falle Hollands

steht ein Kollaborateur an der Spitze der Nationalbank, und gleiches gilt für Vichy
Frankreich.

Auch dank solchen scheinlegalen Erwerbsformen hat die Reichsbank keine Beden

ken, das holländische Gold zum grössten Teil in unverändertem Zustand weiter zu ver

wenden, zumal es seiner Prägung nach oft französisch, südafrikanisch oder amerika

nisch ist. Dagegen wird das belgisehe Gold, für das der belgisehe Notenbankchefkeine

Reichsmarkgutschrift zu akzeptieren bereit ist, in der Preussischen Münzstätte umge

schmolzen und mit deutschen Vorkriegsstempeln versehen. Zusammen mit Münzen

wird ausserdem auch ein Teil des ungeprägten 55-Golds eingeschmolzen und als Bar

ren geprägt. Unter Aufsicht der -Reichsstelle für Edelmetalle> bereitet auch die private

Degussa (Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt) via die Reichsbank angeliefertes
Gold (4,2 Mio. $) für die industrielle und (kunst-)handwerkliche Nutzung vor ; dabei
wird ebenfalls nichtmonetäres Raubgut eingeschmolzen.

Vor allem aber benötigt Deutschland Gold (oder eine konvertible Währung) für

die Bezahlung von Importen aus verbündeten oder neutralen Staaten, und dies um so

mehr, je länger der Krieg dauert: Solange das <Dritte Reich >übermächtig ist, kann es

noch andere Zahlungsmodalitäten durchsetzen (Zusagen von Waren- und Waffenliefe

rungen, Clearingkredite beziehungsweise bilaterale Verschuldungen in der Höhe von

insgesamt 23,4 Mrd. RM bis 1944). Dabei richtet sich das strategische Interesse vor
allem auf einige Rohstoffe, die für die Rüstung unabdingbar sind und nicht im unter

worfenen Teil Europas eingebracht werden können. So beträgt 1943 der Anteil der

Einfuhr am deutschen Verbrauch bei Eisenerz 47,1% (aus Schweden, ferner aus der
Slowakei), bei den für die Stahlhärtung notwendigen Mangan 100% (Spanien) und

Wolfram 75,9% (Portugal), bei Chrom 99,8% und bei Kupfer 45% (beides aus der
Türkei) sowie bei Öl 28% (Rumänien).5 Die Bedeutung des Finanzplatzes Schweiz
liegt nun darin, dass er dem <Dritten Reich> solche unabdingbaren Importe ermög-

282

lichte: Mit Schweizerfranken (oder Gold) wird im Clearingverfahren der Saldo, die so
genannte Devisenspitze, beglichen. Dagegen macht das über die Schweiz versetzte
Gold (im Wert von 1,7 Mrd. Fr.) einen insgesamt nur geringen Teil der - unfreiwilli

gen - Kontributionen unterworfener Staaten (im Wert von 119 Mrd. Fr.) an Hitlers

Krieg aus, von den totalen deutschen Kriegskosten (rund 1224 Mrd. Fr.) ganz zu

schweigen."

Der Kreislauf des Goldes wird insofern zusätzlich intensiviert, als die erwähnten

Staaten, die nicht unmittelbar dem deutschen Herrschaftsbereich angehören, ihre Ge

schäfte oft auch mit Gold begleichen. Dies gilt für die Schweiz im Verkehr mit den

iberischen Staaten, denen bei der Versorgung der fast vollständig eingeschlossenen

Eidgenossenschaft eine zentrale Rolle zukommt. Das ist ein Grund dafür, dass vom

physisch in die Schweiz gelangten Gold der Reichsbank bei Kriegsende nur noch we

nig im Lande selbst verblieben ist. Portugal und Spanien erhalten viel mehr Gold über

die Schweiz als direkt aus Deutschland - einerseits von der SNB als Bezahlung für Lie

ferungen und im Tausch für Schweizerfranken, andererseits vom Depot der Reichs

bank bei der SNB in Bern. Diese Praxis macht sich später für die Iberer bezahlt: Auf-

grund des Abkommens von Bretton Woods werden die Amerikaner prinzipiell ---+ 5.3:

fesrhalten, dass sie Raubgold nur beim ersten Käufer als schmutzig (etainred») anse- ---+ 5.2 :

hen. ? Dagegen empfängt Schweden seine knapp 60 t Gold direkt von der Reichsbank,

und davon wiederum 20 t über das Berner Depot. Im Rahmen dieser internationalen

Finanztransaktionen wickelt auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in

Basel ihre Geschäfte ab. Gegründet 1930 im Rahmen des Young-Plans, besteht ihre ur

sprüngliche Aufgabe darin, die deutschen Reparationszahlungen abzuwickeln; ausser-

dem - und bald vorwiegend - operiert sie als <Bank der Zenrralbanken., deren Zu

sammenarbeit sie erleichtern soll und die auch ihre Gremien besetzen: Präsident

während der Kriegsjahte ist der Amerikaner Thomas McKittrik. Die BIZ bleibt wäh-

rend des ganzen Krieges tätig, wobei Vertreter der verfeindeten Nationen zusammen

arbeiten, die Aktivitäten sich aber weitgehend auf Goldtransporte beschränken. Als

einzige relevante Einnahmequelle bleiben die deutschen Zinszahlungen übrig (in der

Höhe von rund 10 Mio. Fr. jährlich), die mit Gold beglichen werden. Insgesamt gelan-

gen so während des Krieges 12 t deutsches Gold über die jeweiligen Depots bei der

SNB in Bern zur BIZ. Nach dem Krieg wird das nachgewiesene Raubgold zurücker-

stattet, nämlich 1,6 tumgeschmolzenes belgisches und 2,1 t niederländisches Gold.

Obwohl in den Verhandlungen von Bretton Woods 1944 beschlossen wird, die BIZ zu

liquidieren, die vom amerikanischen Finanzminister Henry Morgenthau als «Instru-

ment der Nazis» betrachtet wird, bleibt sie als wichtige Institution für den euro

päischen Wiederaufbau erhalten.
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2 Die Politik der Schweizerischen Nationalbank

Als Grossbritannien am 21. Septemb er 1931 von der Go ldwährung Abschied nimmt

und abwertet, geht ein weltumspannendes System von auf Golddeckung beruh enden

und ent sprech end konvertiblen Währungen zu Ende; der freie Welth andel wird durch

protektioni stische Nationalismen und kompetiti ve Abwertungen abgelöst. Nach lan

gem, von wirtschaftlicher Depression begleitetem Widerstand fügen sich schliesslich

auch die Staat en der um Frankreich gruppierten ehemaligen Lateinischen Münzunion
20 7 (Laror) in das Unverm eidlich e: Im Gefolge des westlichen Nachbarn werte t die

Schweiz am 26. September 1936 den Schweizerfranken um 30% ab. Die SN B hat sich

bis zuletzt dagegen gewehrt , da sie das Vertrauen von In- und Ausland in einen stabi

len Schweizerfranken als unabdingbare Voraussetzung eines gesunden Finanzplatzes

auch gegen den Abwertungswunsch der Exportindustrie verte idigen will. Im Gegen

satz zur Reichsmark wird der Schweizerfranken aber nicht zu einer reinen Papier

währung, sondern behält eine enge Parität zum Gold . Diese während der Kriegsjahre
aufrechtzuerhalten ist eines der wichtigsten finanzpolitischen Ziele der SNB, deren

Direktorium sich aus Ernst Weber (Präsident), Paul Rossy und Fritz Schnorf zu

sammensetzt; 1942 wird der Letztgenannte durch Alfred Hi rs ersetzt. Die währu ngs

theoreti sch motivierte Anhänglichkeit an den Goldstandard, die bei anderen Zentral

banken nicht mehr so ausgeprägt herrscht, ist eine manchm al auch leicht irrati onale

Komponente bei den Goldkäufen, welche die SNB in der Tradition eines liberalen
Finanzpl atzes tätigen wird.

Eine andere prägend e Erfahrung nicht nur des SNB -Direktoriums, sondern der

ganzen Schweiz und ihrer bürg erlichen Elite ist die verhängnisvolle Wirtschafts- und

Geldpolitik im Ersten Weltkrieg, die im Landesstreik geende t hat: Die umlaufende

Geldmenge hat sich von 1914 bis 1918 verdreifacht, das Preisniveau sich verdoppelt.
Dies soll sich nicht wiederholen, und tat sächlich erhöht sich der Inde x der Konsumen

tenpreise von 1939 bis 1945 nur um die Hälfte - obwohl das Land, anders als 1914 bis

1918, die meiste Zeit von den Achsenstaaten umkl ammert und die Versorgungslage

entsprechend zusätzlich erschwert ist. Der schweizerische Notenumlauf verdoppelt

sich vom Sommer 1939 bis März 1946; in Grossbritannien ist er dagegen zweieinhalb

mal höher, in den USA steigt er um das Vier-, in Frank reich um das Fünf-, in
Deutschland um das Sechseinhalb- und in Italien um das Zwanzigfache.8

Die Prämissen Geldwertstabilität zur Inflationsbekämpfung sowie Goldbindung,
ausserdem das chronische Defizit in der schweizerischen Handel sbilanz, die Angst vor
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einer um fassenden bürokratischen Kontrolle des gesamten Devisenmarktes und vor
Nachteilen für die auslando rient ierten Branchen und insbesondere für die Finanz

gläubiger veranlassen die SNB , die Konvertibilität des Schweizerfrankens während des
ganzen Krieges beizub ehalten und trotz vorübergehend massiver Kapitalflucht auf eine

Devisenb ewirtschaftung zu verzichte n, obwohl inn erhalb des Di rektoriums vor allem

Paul Rossy bei ent sprechenden D iskussionen im Mai 1940 und erneut im August 1941

und Juni 1943 klar dafür eintritt. Mit dieser W ährungspol itik steht die Schweiz alleine

da: Die anderen international gebräuchlichen Währungen, insbesondere der amerika

nische Dollar, verlieren spätestens mit dem Kriegseintritt der USA den Charakter eines

überall anerkannten und zu einem festen Kurs eintauschbaren Zahlungsmittels. Für

Transakti onen über die jeweiligen politi schen Einfluss- beziehungsweise Herrschafts

bereiche hin aus bieten sich fortan nur noch Go ld oder Schweizerfranken an. Dieser

Situa tion verdanken beide ihre Bedeutung im Geschäft der Deutschen, aber auch der

Alliierten mit den neutralen und nicht kriegführenden Staaten.

Die Reichsbank, die bis 1939 mangels Devisen auf dem schweizerischen Finanz-

platz wenig aktiv gewesen ist, zeigt sich nach Kriegsbeginn zusehends an Schweizer

frank en interessiert. Bis zum Herbst 1941 deckt sie ihr Bedürfnis im freien Handel mit

Schweizer Geschäftsbanken. Die Goldlieferungen der Reichsbank gehen vor allem an

den SBV in Le Lode und Zürich, die Bank Leu und die SBG in Bern und Z ürich."
Allerd ings ist ein erheblicher Teil davon (34 t) sowjetischen Ursprungs, das zu 22 ,7 t ---+ S.:

zum SBV und zu 6,5 t an die SBG kommt. Der SBV schmi lzt das .Russengold. das

zwischen Januar und April 1940 eint rifft, in Le Lode um und verschifft es nach Ame-

rika, wo es der «Soviet commercial represent ation in New York» gutgeschrieben wird -

ohne je Eigent um einer Schweizer Bank gewesen zu sein und ebensowenig der Reichs-

bank, welche diese Tran sporte ebenfalls in Kommissi on erledigt. Die ebenfalls 1940/4 1

erfolgten Transfers von .Russengold. via Berlin zur SBG dienen grösstenteils dazu,

schweizerische Exporte in die UdSSR zu bezahlen . Tatsächlich erworben wird von

Schweizer Geschäftsbanken also Go ld im seit 1946 bekannten Umfang von etwa 90
bis 100 Mi o. Fr. IO

M it den auf dem Schweizer Markt erworbenen Schweizerfranken und ebenfalls

dort bezogenen Escudos bezahlt Deut schland Lieferungen insbesondere aus Portugal ---+S. 2

Goldlieferungen der Deutschen Reichsbank anSchweizer Geschäftsbanken (1940/41)

Mio. Fr. Mio.$ kg fein

Schweizerischer Bankverein 151,0 34,9 31 015

Bank Leu 43,8 10,1 8990

Schweizerische Bankgesell schaft 31,8 7,4 6 540

Basler Handelsbank 9,6 2,2 1963

Schweizerische Kredit anstalt 7,4 1,7 1513

Eidgenössische Bank 0,1 0,03 25

Total 243,7 56,3 50045
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un d aus Rumäni en . Diese Länder tauschen ih rerseits die Schwe izerfra nke n bei der

SN B wieder gegen Gold ein. In diesem Kreislauf fällt das deutsche Gold bei den Ge

schäftsbanke n an, die es auf dem Markt an Private wei tergeben, währe nd das Wäh

rungsgold der SNB ins Ausland abRiessr. Z usätz lich kompliziert wird die Lage der

SN B dadurch, dass sie als Vorsich tsmassnahme grosse M engen Gold (688 ,7 M io. Fr.)

in ihr N ew Yorker Depot verlagert hat , die USA aber am 14. Juni 1941 , noch vor ihrem

Krie gseintritt, die schwe izerische n un d alle bisher noch nicht gesperrten kontinental

europäischen G ut haben blockieren lassen. Dam it steht der SNB für eine aktive Gel d

politik zur Stabilisieru ng des Schweizerfrankens nur noc h die physisch in Bern befind

liche Goldreserve zur Verfügung. Hat diese An fang 1939 noch 1,654 M rd. Fr. be

trage n, so geht sie bis zum d ritten Quartal 1940 auf weniger als die H älfte zur ück und

steigt bis Kriegsende nur langsam wieder auf 1,047 Mrd. Fr. Wohl nimmt der Go ld

bestand der SN B dank den grossen Verkäufen der Alliierte n von 1939 bis Mi tte 1945

insgesam t um 1,764 Mrd. Fr. zu - doch dieses Wachstu m finde t auf den blockierten

D epots in London, New York und O ttawa sta tt, wogegen die in der Schwe iz liegenden

Goldreserven 1945 erheblich unter denen von 1939 liegen. Für die stabilitätsorie n

tierte H andlungsfreiheit auf dem interna tionalen Schweize rfra nken- beziehungsweise

Gold ma rkt und auf dem Binnenmarkt (Go ldverkäufe zur Abschöpfung inflationstrei

bender Kaufkraft ) kö nnen die in Übersee blockiert en Me nge n nicht herangezoge n

werden.

D ie inländische Goldreserve und damit das Vertrauen des Publikums in die Stabi

lität des Schweizerfrankens droht nicht nur durch d ie erwähnten Dreieckgeschäfte mi t

Por tu gal, sonde rn auch durch die zunehme nde G oldhortung insbesondere franz ösi-

Goldtransaktionen der Deutschen Reichsbank überihr Depot beiderSNB in Bern (1940-1945)

(Mio. Fr.) 1940 194 1 1942 1943 1944 1945 Total

Eingänge

Transfers aus Berlin 102,3 190,9 492,3 581,9 254,7 15,6 1637,7

SNB 19,5 19,5

Por tugi esische Zent ralbank 14,1 11,7 25,8

Türkische Zentralbank 14,6 14,6

Schweizer Geschäftsbanken und Diverse 3,9 0,5 4,4

Ausgänge

SNB 85,7 141,2 424,2 370,1 180, 2 29,7 1231,1

Portu giesische Zent ralbank 41,4 150,5 46 ,3 238,1

Schwedische Zentra lbank 6,8 19,5 56,0 4,9 87 ,2

BIZ 20,0 6,3 5,4 13.1 13,6 58,4

Rumänis che Zentralbank 50,6 50,6

Slowakische Zent ralb ank 7,8 15,6 23,4

Spanische Zentralbank 6,8 6.8

Schweizer Geschäft sbanken und Diverse 0,5 5,4 5,8
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scher Kunden gefährlich geschmälert zu werden. D ie SN B entschliesst sich deshalb im

August 194 1, di e Belieferung der Geschäftsbanken mit G old einzuschränken , und im

H erbst 1941 folgt im Sinne einer Notmassnahme de r Beschluss, den G oldhandel bei

der SN B zu monopolisieren : Fortan kann d ie Reichsbank nur noch direkt bei der SN B

G old verkaufen und Schweize rfranken erwerben. Auch wird De utschland gebeten,

seine Zahlungen an Portugal nicht über Schweizerfranke n abzuw ickeln , sondern di

rekt gegen Gold; nur physisch find en diese Transaktionen in der Schweiz sta tt, näm

lich über die ents prechende n D epot s der beiden Na tionalbanken bei der SNB.

Ausser der Reichsban k (seit 1940 ) unterhalten auch andere Staaten währe nd der

Kriegsjahre ein D epot bei der SN B in Bern; d ies hat den Vorteil, dass G old be

zieh ungsweise Schweizerfranken bei Za hlungen nicht mit hohen Kosten über weite

D istanzen im kr iegsversehrten Eur opa verschob en werden, sondern in einem zent ral

gelegenen , vergleichswe ise sicheren Staat verbleiben können. W ie aus der Tabelle

«G oldtr ansaktionen der De utsc hen Reichsbank über ihr Depot bei der SNB in Bern

(194 0- 1945) >> hervorgeht , dient das Berner Depot der Reichsbank vor allem den

Go ldtransaktione n mit der SN B, den Nationalbanken von Portugal, Schwe den, Ru

mäni en, Spa nien , der Slowakei sowie der BIZ .ll

D ie Tabelle zeigt zudem auf, dass die SNB mit Absta nd d ie grösste Go ldkäuferin

der Reichsbank ist. Ents preche nd den erwä hnte n Zwängen der Konvert ibilität und der

am portugiesischen Beispiel beschri ebenen Dreieckgeschäfte bleibt es allerdings oft

nicht lange bei ihr liegen : Das Gold wird weite rverkauft , einerseits als Za hlungs mitt el

für impo rt iert e Wa ren (so besonders im Falle Spaniens) oder für ande re dem Waren

erwerb dienende Währunge n (Escudos), ande rerseits im Tausch gegen Schweizerfrau

ken , mit denen das Reich seine Rechnungen bei Dritt en beglichen hat. Di e Tabelle

«Goldt ransaktionen der SN B (1. September 1939 bis 30 .Juni 1945 »>zeigt , mit wem
und in welchem Umfa ng die SN B während der Kriegsjahre Goldtra nsaktionen tätigt."

Goldtransaktionen derSNB (1. September 1939 bis30.Juni 1945)

Nettokäufe von Mio.Fr. Nelloverkäufean Mio. Fr.

Deut schland 1211,6 Portugal 451 ,5

USA 1528,7 Spanien 185,1

Grossbrita nnien 668,6 Rumänien 102,3

Frankreich 193,2 Ungarn 16.3

Ita lien 150,1 Türkei 14,8

Schweden 74,5 Slowakei 11, 3

Kanada 65.3 Japan 5,0

Argent inien 32,7 Bund 818,6

Griechenland 0,5 Binnenmarkt 596,2

Davon Grossbanken 514,5

BIZ 43,2 Eidgenössische Mün zstätte 3.3

Tot al 3968,4 Total 2204,4
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Die bei weitem wichtigsten Goldverkäufer an die SNB sind die USA, das <Dritte
Reich> und mit bereits erheblichem Abstand Grossbritannien; der mit Abstand bedeu

tendste Käufer ist Portugal, gefolgt von Spanien und Rumänien. Das meiste Gold wird

von der SNB jedoch im Inland abgegeben. Der insgesamt weit überwiegende Zufluss

von Gold und Devisen führt angesichrs der beschränkten Importmöglichkeiten zu

einem chronischen Überschuss in der schweizerischen Zahlungsbilanz. Deshalb sollen

die durch Kredite finanzierten Goldankäufe des Bundes inflationstreibende Schweizer

franken sterilisieren, die als Bezahlung für - aussenpolitisch zusehends opportuneren

Export und Dienstleistungen zugunsten der Alliierten ins Land gekommen sind, wäh

rend das dafür erhaltene Gold - stabilitätspolitisch unerwünscht - in Übersee blok

kiert bleibt. Ebenfalls der Sterilisierung dient, wie erwähnt, das physisch im Land be

findliche Edelmetall deutscher Provenienz, das zur Vernichtung von Kaufkraft vor

allem in Form von Goldmünzen am Binnenmarkt abgegeben wird. Insofern sie den

Manövrierraum der SNB beschränkt, bedingt die amerikanische Blockadepolitik den
Kauf deutschen Golds mit.

Die amerikanischen Goldverkäufe erfolgen dagegen, um dessen passive Leistungs

bilanz auszugleichen: Die USA können nur wenig Waren in die Schweiz exportieren,

erwerben aber strategisches Material, insbesondere Uhren, und müssen Diplomatie

und Spionage, schweizerische Schutzdienste und humanitäre Missionen in Europa

finanzieren . Die Goldverkäufe der USA sind 1941 (831,2 Mio. Fr.) und 1942 (669 ,1

Mio. Fr.) am höchsten und liegen 1943 (168,4 Mio. Fr.), 1944 (341 Mio. Fr.) und 1945

(233,2 Mio. Fr.) deutlich tiefer. Die britischen Verkäufe erreichen den Höhepunkt da

gegen erst 1944 (206,4 Mio. Fr.). Seinerseits verkauft Deutschland 1942 (424 Mio. Fr.)

und 1943 (370,4 Mio. Fr.) am meisten Gold (1940: 65,1 Mio. Fr.; 1941: 141,2 Mio .

Fr.; 1944: 180,2 Mio. Fr.; 1945: 29 ,5 M io. Fr.); die intensive Phase mit monatlichen

Ankäufen der SNB im Wert von 14 bis über 58 Mio. Fr. dauert vom Oktober 1941 bis

Juli 1944. Die letzten Lieferungen der Reichsbank, vor allem Goldmünzen, werden

von November 1944 bis Januar 1945 und im April 1945 (15,6 Mio. Fr.) übernommen.

Die Verkäufe der SNB an Portugal sind 1941 (208 Mio. Fr.) und 1942 (295 Mio. Fr.)

am höchsten, wogegen die SNB in den folgenden beiden Jahren auf einem deutlich
tieferen Niveau von diesem Land mehr Gold ankauft, als sie abtritt. 13
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3 Der Wissensstand der Schweizerischen Nationalbank

Grundsätzlich entsprechen die Goldtransaktionen der SNB dem Völkerrecht, zumal

keine der beiden Kriegsparteien klar begünstigt wird; entsprechend wird sich das Di

rektorium der SNB bei der Rechtfertigung seines Vorgehens regelmässig auf die Neu

tralität berufen. Das Problem liegt allerdings darin, dass die deutschen Lieferungen

grosse Mengen gestohlenen Goldes beinhalten, was bei den Alliierten nicht der Fall ist.

Wohl ist die Konfiskation von Bargeld und Wertbeständen des besetzten Staates durch

eine Siegermacht gemäss der Haager Konvention von 1907 (Art . 53) möglich; aber

Zentralbanken sind privatrechtlich konstituiert, die öffentliche Hand ist bloss ein

Aktionär neben anderen. Obwohl sie es später bestreiten werden, ist der fragwürdige

Erwerb des Goldes den Verantwortlichen der SNB schon früh bewusst. Die geringen

ausgewiesenen monetären Reserven der Reichsbank sind bekannt; auch wenn die ver

steckten Reserven - wie es die SNB wenigstens im nachhinein tun wird - sehr viel hö

her veranschlagt werden, müssen die ab 1940 massiven Lieferungen auffallen. Im Som

mer und Herbst 1940 kurs ieren Meldungen aus Holland über Requisitionen bei der

Notenbank und bei Privaten, und dies sogar in der deutschen Presse. Seit Anfang 1941

ist offensichtlich, dass sich die Deutschen um die Rückführung des belgischen Goldes

aus Dakar bemühen und dass die Nederlandsche Bank regelmässig um grosse Mengen

Edelmetall mit unbekanntem Ziel erleichtert wird. In einem NZZ-Artikel vom 16.Au

gust 1942 weist Salomon Wolff nach, dass die Reichsbank-Bestände teilweise aus

Raubgut bestehen müssen." Ausserdem tauchen Goldbarren mit dem Prägedatum

«1942» auf - umgeschmolzen aus holl ändischem Gold, wie sich erst später herausstel

len wird, doch von Anfang an äusserst verdächtig angesichts der 1942 sehr beschränk

ten Möglichkeiten des <D ritten Reichs >, auf legalem Weg zu Gold zu gelangen. Wenn

dies aber doch möglich ist - wesh alb sollte es dann umgeschmolzen werden? Das müs

sen sich die Verantwortlichen der SNB erst recht fragen, als die Reichsbank im De

zember 1942 sondiert, ob sie bereit seien, deutsche Barren umzuschmelzen und mit

schweizerischem Stempel zu versehen - was immerhin abgelehnt wird. Offenbar er

wägt die Reichsbank eine solche Massnahme, weil der Banco de Portugal vorüberge

hend keine Barren deutschen Ursprungs mehr annehmen will. Ein Vertreter der SNB

berichtet von einer Reise nach Lissabon im Oktober 1942: «Le Portugal n'achete pas

directement de I'or de la Reichsbank, en partie pour des raisons politiques, en partie,

sans deute, pour des raisons de precautiori juridique. Mais lorsque cet or a passe par

nous, ces objections rornbenr, Il me semble qu'il y a la pour nous matiere a rerlexion.» "
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Das Zi tat ist nicht so einfach zu interpretieren, wie es scheint, denn tatsächlich begin
nen die Portugiesen in dieser Zeit gerade damit, direkte Zahlungen der Reichsbank zu
akzeptieren, nachd em bisher - wie erwähnt - ein D reiecksgeschäft über die Schweiz
funktioniert hat . Dass -juristische Vorsichr smassnah me n- beim Erwerb deutschen Go l

des angebracht sein könnten, wird aus dem portu giesischen Standpunk t deutli ch ge

nug, und ebenso , dass die Verantwo rtlichen der SN B um ihre Rolle bei dieser <Gold

wäsche, wissen mü ssen. Do ch offenbar ist ihn en dies keine «rnatiere de refiexion». So

wird 1946 auch ein Vertreter der amerikanischen Zent ralbank in New York im Ge

spräch mit Alfred Hi rs festhalten. die SN B sei im Go ldgeschäft mit der Reichsbank
«less circumspect » gewesen als die Portugiesen oder Schweden.16

W ie sich später zeigen wird, gelangen bis Ende 1944 6864 Barren holländischen

Ursprungs im Wert von 399,9 Mio. Fr. zur SN B, aus Belgien 63 12 Barren (379 Mio.

Fr.) und aus Luxemburg 272 Barren (16 Mio . Fr.). Dam it werden sich - noch ohne Be
rücksichtigung anderer erwiesener Raub goldquellen - drei Viertel des von der SNB .

angeka uften Goldes als gestohlen erweisen. Das einzige Bedenk en, das die Direktion

zu haben scheint , kommt im Sommer 1942 zur Sprache: D ie exilierten Leiter der hol

ländi schen oder belgischen Nationalbank könnten Listen mit in der Heimat verbliebe

nen und deshalb zu sperre nden Barren aufstellen, deren Vertrieb dadurch verhindert

würde. Das SNB-D irektionsmi tglied Rossy kommt deshalb zum Schluss: «O bschon

die Gefahr, dass die Na tionalbank hier zu Schaden käme, nich t gross ist, so würde

selbstredend eine Ums chmelzung der Barren diese Gefahr vollständig beseirigen .»' ?

Nicht zuletzt wegen praktischer Probleme wird jedoc h beschlo ssen, «von einer Um

schmelzung der Barren vorderhand, d. h . für solange als keine Beanstandungen sich er
geben, abzusehen»."

Beanstandungen dieser Art bleiben aus, doch dafür sind immer lautere Warnun

gen der Alliierten zu vernehmen. Bereits bei den W irtschaftsverhand lunge n mit Eng

land 1942 wird die Go ldpolitik der SN B kritisiert . Am 5.]anuar 1943 folgt eine «De

claration against Acts of D ispossession », in der die Alliierten insbesondere die

neutralen Staaten darau f hin weisen, dass sie «alle Transferierungen und Transaktionen,

die sich auf G üter, Rechte und Interessen in den besetzten Gebieten [.. .] beziehen»,

für ungülti g erklären werden, wenn ihnen Ente ignungen durch die Achsenmäch te vor

angegangen sind. «Diese Warnung gilt in gleicher Weise, ob es sich um offene Plünde

run g, um Ente ignung oder um anscheinend legale Transakt ion en handelt, sogar wenn
diese Transaktio nen als freiwillig angesehen werden k önnen .»!? Go ld ist in diesen allge

mein en Ausführu ngen nicht besonders erwähnt, doch in einem Artikel vom Juni 1943

wird die «Financial News » deutli ch : Selbst wenn die Barren eingeschmolzen worden

sind, können die Ne utra len nich t behaupten, von ihrem Ursprung nichts gewusst zu
haben , sondern mü ssen sie den «rightful own ers» zurückersta tren." Ebenfalls im Som

mer 1943 empfiehlt der schwedische Zent ralbankpräsident grösste Vorsicht bei Gold
käufen in Deut schland, und der Go uverneur der Vichy-treuen Banq ue de France,
Brearr de Boisanger, weist bei einem Besuch in der Schweiz die SN B-Direkto ren aus-
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drücklieh auf ihre Verantwortung hin, wenn sie Gold annehmen, das aus dem ur
sprünglich ihm anvertrauten belgischen Depot stammt. Schliesslich wird auch Rudolf

Pfenninger, der Vertreter der SN B in New York, vom amerikanischen Schatzamt er
mahnt, dass sich die SN B nicht ohne weiteres auf den guten Glauben berufen könne,
wo es sich um gestohlenes Eigentum handeln könnte.

Erst diese Reihe von Warnungen führt zu einer Infragestellung der bisherigen Pra

xis - allerdings nicht inn erhalb des Di rektoriums, sondern seitens des Nationalbank

Aufsichtso rgans, des Bank ausschusses, dessen Präsident, der freisinnige Nationalrat

Go ttlieb Bachm ann, bis 1939 selbst das Direkto rium der SN B geleitet hat. An der

Ausschu ßsitzung vom 22./23.J uli 1943 weist er auf den «politischen Ch arakter» des

Go ldhandels hin, und das Direktorium wird zu Vorsicht angehalten; und an derjeni

gen vom 26./27.August 1943 hält Bachm ann fest, man könne sich nicht «ohne weite

res auf den gute n Glauben» beru fen - «es sei nur zu hoffen, dass der Nation albank aus

dem Goldgeschäft mit der Reichsbank keine Nachteile erwachsen werden». Das Neu

tralitätsarg ument allein impl iziere keine Verpflichtung zum Goldkauf: «Jedes Land

[kann] sich weigern , Go ld anzu nehmen, ohne dass es damit seine Stellung als Go ld

währungsland aufgibt.» Rossy entgegnet, er habe ein gut es Gewissen : «Die Requi sition

von Gold sei ein Recht, das der Besetzungsmacht gemäss Völkerrecht zustehe.»!'

Dieser Satz findet sich beinahe ident isch auch in einem Brief, mit dem das Direk

tor ium auf D rängen des Ausschusses am 9. O kto ber desselben Jahres Bundesrat Ernst

Wetter über die schweizerischen Goldkäufe und die alliiert e Kritik daran informiert.

Damit erfährt die politi sche Behörd e erstmals offiziell von den Risiken des Geschäfts,

allerdings in verklausulierten Wendungen und ohne H inweis auf die klaren Verdachts

momente: «Seit Jahren zediert die Deutsche Reichsbank der Nationalbank von Zeit zu

Zeit Gold in Barren und Münzen. [. . .] Die Nationalbank darf und mu ss annehmen,

dass das ihr von einer ausländ ischen No tenbank angebotene Go ld rechtmässig erwor

ben worden ist; es ist ihr bis jetzt auch nie notifiziert worden, dass die Deutschen Gold

gestohlen hätten, wenn auch anderseits die Vermutung nicht von der Hand zu weisen

ist, dass es sich teilweise um Gold handelt, das aus den besetzten Gebieten starnm r.sf

Mit solchen Ausführunge n soll die Regierung mit in die Verantwortung genommen

werden, da «das Problem nicht nur eine währu ngstechnische, sondern auch eine aus

gespro chen politische Seite hat » - ist der Bundesrat «mit der von der Nationalban k

bisher befolgten Politik einverstanden»? Im Antwortbrief hält Wette r den Sachverhalt

noch einmal fest und drückt - am 19. Nove mber 1943 - den Wunsch des Bunderats

aus, dass «entsprechend Ih rem eigenen Bestreben diese Goldübernahmen für die Zu 

kunft sich in eher bescheidenerem Rahmen bewegen »."
Am 22. Februar 1944 erlässt das amerikanische Scha tzamt die sogenan nte «Gold

declaration »: «T he United Stares formally declares thar it does not and will not recog
nize rhe tran sference of title to the looted gold which the Axis at any tim e holds or
disposed of in world markets.v" Das Eidgenössische Politi sche Depart ement (EPD)
bestätigt den Empfang der «Gold declarat ion », geht aber auf deren Inhalt nicht ein .
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Deutsche Verhandlungspartner der SN B können sich wenig späte r auf Ernst Weber
berufen, wenn sie festhalten , dass «die kürzl ich veröffentlichte Stellungnahme aus dem
Lager unserer Feindmächt e eine Änderung der bisherigen Haltung in dieser Frage
nicht beinhalte»." Gleichwohl lässt die SN B vom Völkerrech tsprofessor Dietrich

Schindler ein Gutac hten zur Goldpro blemati k erstellen, das dieser am 22. Juli 1944

vorlegt. Es sei möglich, dass das belgische Go ld - um das es in einigen westlichen Zei

tungsart ikeln der Zwischenzeit vor allem gegangen ist - als Eigentum des besetzten

Staates gemäss Haag er O rdnung dem Beut erecht der Besatzungsmacht unterliege.

Ent scheidend für die SN B sei, wie 1946 ein weiteres Gutachten des Genfer Juristen

Georges Sauser-Hall erneut beton en wird" ; ihr guter Glaube, weshalb Schindler

empfiehlt, «dass bei der Übernahme von Go ld von seiten der Achsenmächte eine aus

drückliche Erklärung verlangt würde des Inhalts, dass das Go ld nicht im W iderspruch

zu völkerrechtli chen Grundsätzen [. . .] erworben wurde »."

Die SN B braucht diese Empfehlung nicht mehr zu befolgen, da die Alliierten an

lässlich der Wirtschaftsverhandlungen mit der Schweiz vom Sommer 1944 den voll

ständigen Abbruch der Goldkäufe verlangen und solche von August bis O ktober 1944

tatsächlich ausbleib en. In einem Brief vom 5. September erklärt Weber diesen starken

Rückgang allerdings nicht mit eigenen Massnahmen , sondern mit der «wirtschaft

lichen Abschnürung» des <D ritten Reiches>, das die herkömmlichen Importe gar nicht

mehr tätigen kann und deshalb auch keine Schwe izerfranken mehr braucht ." Nach

vereinzelten letzten Lieferungen im Wi nter willigt der Bundesrat auf alliierten Druck

hin am 16. Februar 1945 in eine Sperre der Reichsb ank-Guthaben in der Schweiz ein,

~ S.4 68f. was durch das sogenannte Currie-Abkornrnen vom März bestätigt wird. Nach längeren

Gesprächen des Reichsbank-Vizepräsident en Emil Puhl werden am 6.Apr il von Kon

stanz aus gleichwohl noch 15,9 t Go ld in Empfang genommen, die entsprechend

alliierten Ausnahmeklauseln nu r kon sularischen und humanitären Zwecken dienen

sollen, aber von den Amerikanern schon bald als Verstoss gegen das Currie-Abkorn
men interpretiert werden.
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4 Mögliche Motive des Nationalbank-Direktoriums

Welches sind die Motive für die so umfangreichen und so lange anhaltenden Go ld

käufe der SN B bei der Reichsbank - trotz früh em Wissen um deren Verfänglichkeit,

un geachtet der bald und ab 1943 immer häufiger erfolgten Warnungen? Im Anschluss

an diese Appelle hätte man , wie Eberhard Reinh ardt vom Eidgenössischen Finanz

departement (EFD) am 14.August 1946 festh alten wird, «mit aller Umsicht und Sorg

falt, wie auch mit jeder nur möglichen tatb eständlichen Dokumentation die Abwehr

bereitschaft recht zeit ig herstellen müssen . [. . .] Leider ist seitens der Organe der

Nationalbank diese Lage nich t in ihrem vollen Ernst erfasst worden.s" Als Gründe für

diese folgenrei che Goldpolitik haben die SNB selbst, die wissensch aftlich e Forschung

und die interessierte Publi zistik verschiedene Gründe vorgebracht , die teilweise auch

zusammenspielen könnten. D iese Gründe sollen im folgend en diskutiert werden:

1. Nazistische Sympathien, Antisemitismus, Deutschfreundlichkeit

2. Gewinnsucht
3. Ökonomi sche Sachzwänge

4. Neutralitätspri nzip

5. D issuasion
6. <Gutgläubigkeitsfalle> und Furcht vor persönli cher Verantwortung

1. Für nazistische Ne igungen bei den Verantwortlichen der SNB finden sich keine

Spuren, wohl aber für religiös motivierten Ant isemitismus bei Alfred Hirs.l" Dass sol

che Vorurteile die Polit ik der SN B wesent lich beeinflusst haben könnte n, ist aber

kaum wahrscheinlich, um so weniger als H irs (der Nachfolger von Fritz Schnorf) erst

am 1. September 1942 zur SN B st össt, als die grundlegenden Entscheidungen im

Go ldbereich längst gefällt sind. Ebensowen ig gibt es konkrete Hinweise, dass jemand

im Direktorium eine Begün stigung Deut schland s im Krieg bezweckt hätte, auch wenn

die Bereitschaft zu unkritischer Anp assun g etwa in Äusserungen von Rossy aus dem
Jahr 1940 deutlich wird." O ffensichtlich ist allerdings, dass die Goldtransaktionen 

wie eine deutsche Quelle festh ält - «zu einem grossen Teil» auf den «guten persön 

lichen Beziehungen » von Reichsbank-Vizepräsident Emil Puhl zum Direkto rium be
ruhen.F Diese engen Kontakte bewähren sich für die Deut schen noch im April 1945

bei Puhls erwähnten erfolgreichen Verhandlungen. Als vier bei dieser Gelegenheit von
Puhl an seinen Vorgesetzten Funk gerichtete Briefe, in den en der Reichsbank-Vizeprä 

sident über den warmherzigen schweizerischen Empfang berichtet , in die H ände der
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Amerikaner geraten und vom amerikanischen Senator Harvey Kilgore veröffen tlich t
werden, entsteht ein grösserer Skandal.P Puhl sieht offensichtlich die SNB (wie auch

Vertreter der Geschäftsbanken und der Industrie) im Unterschied zu anderen schwei

zerischen Institutionen, insbesondere der Schwe izerisch en Verrechnungsstelle (SVSt),

als umgängli ch und geschäftsfreudig an. Die SN B-D irekto ren sind zu Goldkäufen be

reit , sofern sie formal die Cur rie-Abmachungen einhalten, wie Puhl in seinen abgefan

genen und auf engli sch üb ersetzten Briefen festhalt: «The Swiss did not intend to -buy
thi s gold from us but to accept ir in payment of payments to diplornatic legations, mil

itary establishrn ents, interned personnel, and th e Red C ross. It goes without saying

that thi s procedure is merely an other name for it. »34 Für Puhl ist das Entscheidende

nicht die klar umschriebene Verwendung der Gelder, sondern die Tatsache, dass dank

seinen herzlichen persönlichen Kontakten die Finanzbeziehungen nach Abschluss des

Currie-Abkommens wieder neu hergestellt sind - was dem Sinn und Ge ist der mit den

Alliierten getroffenen Abmachungen widerspricht. Der Schweizer Diplomat Walter

Stucki wird sich später darüber beschweren , dass Hirs bei den Verhandlungen mi t Puhl

der schweizerischen Dele gation «mehrfach in den Rücken gescho ssen » hab e, unter an

derem indem er und Web er heimlich mit Puhl über Goldübern ahmen verhandelten."

2. Notenbankgeschäfte werden primär nicht um des Gewinnes willen getätigt,

und ein e persönliche Bereicherung ist für die in beamtenähnlichen Stellungen amtie

renden Direktoren damit ohnehin nicht verbunden . Als private Aktiengesellschaft

bemüht sich die SNB allerdings doch darum, schwarze Zahlen zu schre iben; die Aktio

näre haben am Gewinn teil. Im Krieg bringen die gesam ten Goldgeschäfte der SNB

rund 50 Mio. Fr. an Ert rägen ein , wovon 18,5 Mi o. Fr. aus den Geschäften mit Gold

der Reichsbank stammen; davon decken wiederum 7,5 Mio. Fr. die realen Kosten der

Lagerhaltung, Buchführung und Gebühren. Als lukrativ ist hingegen offenbar das Ge

schäft mit Goldmünzen der Lateinischen Münzunion betrachtet worden, den soge-

--> 5.2 07 nannten Lator-Münzen, welche d ie restlichen 11 Mio. Fr. einbringen. Hirs und Rossy

erwägen 1943 , ob man die Reichsbank lieber um Barren statt um M ünzen bitten solle.

Dass sich die Herkunft von Münzen kaum nachwei sen lässt , ist dagegen für Web er ge

rade ein Vorte il: Sie können auf dem Schweizer M arkt abgesetzt werd en , ohne Spuren

zu hinterlassen , und dies mit ein er Gewinnmarge von bis zu 20% .36 Rückblickend auf

die Washingtoner Verhandlungen wird Eberhard Reinhardt vom EFD festh alten. «Lei

der kam in der Delegation aus den Ausführungen von H errn Generald irekto r Hirs ab

und zu der Eindruck auf, dass die Goldremittierung, insbesondere die Goldmünzen,

für die Na tionalbank ein interessantes Geschäft waren und dass diese Überlegung viel

leicht bei der Ausdehnung, die es annahm, nicht ganz unbedeutend war.»?

Nicht im eigenen finanziellem Interesse der SNB, aber in demjenigen schweizerischer

Auslandgläubiger liegen die Goldkäufe des letzten Kriegsjahres begründet. Di e von

--> S.42 f. D eutschland geschuldeten <Invisibles> (Stillhaltezinsen, Funding Bonds, Neukredit

zinsen, Frankengrundschuld zinsen sowie Versicherungszahlungen) machen jährlich rund

200 Mio . Fr. aus. Ihre Bedeutung wird daraus ersichtlich , dass die Schweiz im Krieg
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mehr aus den Achsenländern importiert als dorthin expo rt iert, die Zahlungsbilanz

aber trotzdem akti v bleibt. Indem die SNB sich bis April 1945 und in W iderspruch

zum Zweck des Cur rie-Abkommens darum bemüht, deutsches Go ld in die Schwei z zu

holen , kann insbesondere die Versicherungsbranche hoffen , dass den deutschen Zah

lungsverpRichtungen bis zuletzt noch Folge geleistet werden kann. D abei stellt sich die

SNB erklärte rmassen hinter die Finanzgläubiger, indem sie nicht einsieht, weshalb

man von der Reichsbank <<1'or qu 'elle est prete aoffrir» nicht annehmen sollte."

3. Die SNB betont stets die währu ngspolitische n Gründe für ihre Goldkäufe, wie

sie oben geschilde rt wo rden sind. Aufgrund der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs

wird einer mögli chst hohen Geldwert stabilität sehr grosse Bedeutung beigemessen,

und das Vertrauen des Auslands in ein en kon vertiblen Schwe izerfranken hilft in

schwierigen Zeiten bei der Landesversorgung durch Importe. Wenn der Aussenwert

des Schwe izerfrankens und damit eine feste Parität zum Go ld erhalten bleiben soll,

muss die Zentralbank Gold ankaufen, das ihr angebo ten wird, und selbst über aus

reichende Reserven verfügen, um auf dem Markt intervenieren zu können. Dies ist

zweifellos das Motiv, welches die SN B ursprünglich veranlasst hat , den Goldhandel

mit der Reichsbank Ende 1941 zu monopolisieren und in immer grösserem Ausrn ass

Gold zu üb ernehmen, das wirklich auch physisch in die Schweiz gelangt. Allerdings

entwickelt die SNB in den unterschiedl ichen Krisen seit 1939 (Go ldabRüsse und

Frankenschwäche , Schwarzma rkt, un erwünschte Dollarübernahmen) allmählich und

pragmatisch ein interventionistisches Instrumentarium, um die Währung unter Ein

schränkung der freien Konvertibilität stabilisieren zu können: Monopolisierung des

Goldgeschäfts mit der Reichsbank (Oktober 194 1), vollständige Kontrolle der SNB

über Ein- und Ausfuhr von Go ld und fixierter Höchstpreis für Gold auf dem Schwei

zer M arkt (7. Dezember 1942). Rein währungspolitisch hätte die SNB ab 1943 ihre

Käufe bei der Reichsbank rasch einschränken können, ohne dass dies bedeutende Aus

wirkungen auf die monetäre Reserve gehabt hätt e."?

4. Ebenso regelm ässig wie die W ährungsstab ilität führt die SNB die Neutralität als

Grund dafür an, dass es unmöglich sei, «von alliierter Seite Gold, ja sogar gesperrtes

Gold, anzunehme n, Deutschland gegenü ber aber die Übern ahme von Gold, das der

Nationalbank zugestellt wurde und über das sie daher frei verfügen konnte, abzuleh

nen ».40 Neutralitäts- und realpolitische Richtlinien der Eidgenossenschaft dürften

dazu beitragen , dass die SN B in den letzten Kriegsmonaten an direkten (und kompro

mittierenden) Kontakt en und Geschäften mit der Reichsbank festhält , obwohl diese

keinen bedeutenden Umfang mehr hab en . So hält Bundesrat Walther StampRi in

einem nicht anpasserisch gem einten Votum Anfang 1944 fest, «dass jeder Gedanke,

die Schweiz gehe davon aus, mit Deutschland sei es fertig und man habe keine Rü ck

sicht mehr zu nehmen, absolut falsch sei. Der Bundesrat legt im Gegenteil grosses Ge

wicht darauf, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich mit Deutschland in

guten Beziehungen zu stehen . [00'] Der Bundesrat treibt keine Politik, die abhängig ist

vom Kriegsunglück oder Kriegsglücb.41
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5. Die Interpretation, der Goldhandel könnte dissuasiv gewirkt haben, tau cht erst

spät auf. Bezeichnenderweise fehlt sie noch im erwähnt en, wichtigen Brief der SN B an

Bundesrat Wetter vom 9. Oktober 1943, obwohl es h ier darum geht, die politische

Führung von der Richtigkeit der eigenen Politik zu übetzeugen - und dies in einem

Moment, da di e Wehrmacht soeben das gan ze Land eingekreist hat! Ebenso bezeich

nend ist , dass di e -D issuasionstheorie. am 27.Januar 1944 zuerst durchaus zögerlich

bei Vorbereitungsgesprächen für Wirtschaftsvethandlungen mit den Alliierten ent

wickelt wird - also von Anfang an defensiv, «pour justifier la politique de l'or de la

B. N.»Y Auf der Suche nach Rechtfertigungen gelangt Hirs im Lauf des Gesprächs

zum Urteil «que les Allemands attachent beaucoup de prix a l'existence d'une Suisse

neutre par l'interrnediaire de laquelle ils puissent continuer les operations financieres

internationales. Ce desir est peut-erre plus qu 'on le croit dans le fait que la Suisse ait pu

echapper ala guerre jusqu'ä mainrenant.» Di e Entstehungsgeschichte dieser Deutung,

gerade auch die vorsich tigen Formulierungen von Hirs (vpeur-etre », «plus qu'on le

croit») ist aufschlussreich: Es handelt sich nicht um eine von An fang an gewählte und

mit den politischen Behörden koordinierte Strategie der Dissuasion, sondern um eine

nachträgliche, verhandlungstechnisch opportune Deutung eines Faktums.

Ausgebaut findet sich die Di ssuasionstheorie im SNB-Bericht über den Goldver

kehr mit der Reichsbank vom 16. Mai 1946 , der in doppeltem Sinn apologetisch ist:

einerseits gegen die Alliiert en , mit denen in Washingto n verhandelt wird, vor allem

aber gegenüber den Bundesbehörden , die sich über die unsorgfältige Praxis der SNB

und die sich daraus ergeb enden mühsamen Verhandlungen und Folgekosten ärgern .

Im SNB-Bericht steht: «Es darf ruhig behauptet werden, dass die Goldübernahmen

aus deutschem Besitz damals krieg swirtschaftlich eine ebenso notwendige Massnahme

darstellten wie die sogenannt en Cle aringvorschüsse des Bundes.v" G emeint ist einer

seits die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Versorgung und damit der Wehrbe

reitschafr, andererseits di e Di ssuasion . Diese Behauptung ist insofern int eressant, als

tatsächlich die ents cheidenden C learingkredi te in den Jahren 1940 und 1941 gespro

chen werden, während die Goldkäufe der SNB, wie erwähnt, in den Jah ren 1942 und

1943 den grössten Umfang annehmen - die eine Massnahme also die andere gleich

sam abzulösen scheint . Nach dem Kriegsbeginn im Osten und dank dem nachlassen

den Druck wäre demnach die schwe izerische Finanzhilfe für das <D ritt e Reich>nicht

mehr ä fonds perdu zu haben , wie das beim C learingkredit bereit s für die Zeitgenossen

offensichtlich ist , sondern nur no ch gegen Gold, zumal es wegen der deutschen Eng

pässe immer schwieriger wird, andere zugesagteWaren, insbesondere Kohl e, im Waren

austausch zu erhalten. Eine solche Verlagerung im H andelsverkehr von Krediten und

Gutschriften auf konkrete Zahlungsmittel wie Gold, De visen oder Waffen ist ein Phä
nom~n, wie es sich auch bei den anderen Neutralen und Verbündeten der Achse zeigt ,

als die zusehends schwächere deutsche Macht die H andelsbedingungen nicht mehr

willkürlich diktieren kann. Im Falle der Schweiz liesse sich ein derartiger Übergang

von Kreditgewährung zu Goldübernahme rechtfertigend als koordinierte Di ssuasion
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int erpretieren , anklägerisch dagegen als kontinuierlichen Schweizer Beitrag zu H itlers

Krieg. Doch beide Betr achtungsweisen verkennen versch iedene wichtige Faktoren:

• Es fehlt gerade di e politische Instanz, welche die Strategie der schweizerische n

Unterhändler in der Ständigen Verhandlungskommission mit der Goldpolitik

der SNB koordinieren würde - im Gegenteil, der Finanzplatz wird in den zähen

Verhandlungen mit dem <D ritt en Reich>nie angeführt, um Zugeständnisse her

auszuho len; noch im Dezember 1944 hält Weber fest , «dass nach Auffassung der

Nationalbank die Währu ngspolitik grundsätzlich nicht mit der H andelspolitik

verknüpft werden dürfe»."
• Goldkäu fe in gro ssem Umfang werden bereits vor 1942 getätigt, allerdings durch

Geschäftsbanken und nicht durch die SNB.
• Di e Funktion des Clearingkredits (Finanzieru ng der Schweizer Exporte) ist eine

andere als das - wie beschrieben alte , also nicht erst 1942 aktue lle - Problem der

Devisenbeschaffung.
• Die für D eutschl and erwünschte W irkung der Kredite, näml ich die Verdoppelung

der Ausfuhren , tritt in den Jahren 1941 bis 1943 ein, also gleichzeitig mit den

grössten Goldkäufen.
• Ferner gibt es von den Beteiligten Aussagen dazu, dass sie die Clearingkredite als

Konzession im Zeitpunkt höchster Bedrohung ansehen - und insofern als dissua

sive Massnahme. Seitens der SN B ist aus den zent ralen Kriegsjahren auch nicht

eine stichhalt ige Aussage in dieser Richtung überliefert.

Allerdings wird im SN B-Bericht von 1946 ein Zitat Emil Puhls von 1940 angeführt,

das seither als zentraler Beleg für die Di ssuasionsabsicht herhalten muss : «D ass die

Schweiz keine Devisenrestriktionen einführt, ist auch vom politischen Gesichtspunkt

wichtig, da dies einen Grund dafür bildet , der Schweiz ihre Freih eit zu lassen >"

Weber hat diese von einem schwedischen Mitglied der BIZ-Geschäftsleitung kolpor

tierte Einschätzung bereits Jahre frühe r, am 28. N ovember 1940 , Bundesrat Wetter

weitergeleitet _ als Argument gegen eine Devisenbewirrs chaftung, welche die SN B

«aus währungspolitischen und wirtschaftlichen Gründen» ablehne, wobei sie sich

«ausschliesslich durch die schweizerischen Bedürfnisse» habe lenken lassen. " Dass

diese _ ökon omisch begründete - Politik «auch für andere Länder un seres Kontinents

von Vorteil sein kann», ist ein willkomme nes, zusä tzliches Argument, aber nicht das

Motiv für ein Handeln, das einer dissuasiven Strategie untergeordnet wäre. Damit sich

eine solche ergäbe , müsste sie auch mit den politischen, militärischen und dipl omati

schen Instanzen koordiniert sein oder di esen mindestens mitgeteilt werden - gerade in

Hinsicht auf die Wirrschaftsverhandlungen!47Wie gezeigt, ist dies bei den Goldkäufen

aus Deutschland bis Herbst 1943 nicht der Fall.
Dass keine dissuasive Intention vorliegt, bedeutet nicht, dass kein dissuasiver Ef-

fekt erfolgt sein kann. Ausser bei Puhl gibt es versch iedene, oft zitierte Äu sserungen

von _ allerdings subaltern en - Exponenten des <D ritt en Reichs>wie Walther Funk,
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H ans Gaefgen oder Karl C lodius, welch bedeutende Rolle die Schwe iz «als einz iger

noch ins Gewich t fallende r Markt fü r freie D evisen » einn im m t." Reichswirt schaftsmi

ni ster Funk erklärt in einer intern en No tiz, «er könne n icht einmal für zwei M on ate

auf die M öglichkeit verzich ten, in der Schweiz D evisentransaktionen (vor allem Um

wand lung von Gold in freie D evisen) durchzuführen »; in diesem Zusam me nha ng

wird auch auf Hitler verwiesen, der nicht wo lle, dass die Wirtschaftsverha ndlunge n

sche iterten." Nach Abschluss des neu en Ab kommens vom 24. März 1944 urt eilt der

deutsche Unterhä ndler Schn ur re, die Schweiz dü rft e «das einzige Land sein, in dem

diese für un s kr iegswich tigen Transak tione n noch vorgenomme n werde n könnenv"

Solche naheliegenden Einschä tzu ngen der «Go ld- und D evisenwechselstube des Rei

ches »!' sind für die D eutschen offensichtl ich eine r der Gr ünde, es in den Wirtschafts

verha ndlungen von 1943 und 1944 nicht auf eine n Bruch ankomme n zu lassen , was

auch den Schwe izern nicht völlig entgange n sein kann.V Interessanterweise wide r

sprich t dieser hohen We rtschä tzung jed och ausge rech net Web er in der oben erwähn

ten Sitzu ng vom 27.Ja nua r 1944: Nach ihm würde das Reich auch an dere M ittel als

den Schweizerfra nken finden, um an Wa ren heranzukommen. Ausserdem weist die

SNB auch darau f hin , dass sie deutsches Gold, wenn sie es ni ch t selbst ankauft, ebe n

üb er andere Nationalbanken angel iefert bekäme. Angesichts solch widersprüchliche r

Aussagen ist es wenig überrasche nd, dass in den Pro to kollen und Briefen der SNB vor

1944 der Ge danke oder gar der Begriff der D issuasion nicht auftaucht.

6. Di e stabilitä tspo lit ische n Prämis sen , die zum Kauf von deutschem G old füh ren ,

sind bereits geschildert und zusa m mengefasst worde n. Das erk lärt allerdi ngs noch

n ich t , wesha lb die SNB ihre Praxis nicht ändert, als die H inweise auf Raub gold in den

erha ltenen Lieferunge n im me r einde utiger werden. Anna hmeverweigeru nge n aus d ie

sem Gru nd wären au ch für d ie konvertible W ährung eines neutralen Landes durchaus

m öglich , wie Bachmann 1943 und Reinh ardt 1946 fesrha lten'" , und ebenso Vorsichts 

massnahmen wie di e Einforde rung von Urspru ngszertifikaten, was Sch indler in sei

nem G utachten anregt .54 Wesha lb verzich tet die SNB nicht, wie Schwe den, spätestens

nach der «G old declararion» von 1944 auf wei tere Käufe, zum al die militärische Be

drohung star k nac hgelassen hat , die in län dische n Goldreserve n sich auf eine m beruhi

genden Niveau bewegen und seit 1943 das währungspolitische Instrumentarium be

reit steht, dieses zu bewah ren ?

Nach dem Krieg ver m utet Rob ert Kohli vom EPD, die SNB sei in das verhä ng nis

volle Gesc häft gera ten , weil sie «vielleich t etwas allzusehr auf ih re Auto no mie bedacht

war »>' - also gerade wei l sie für ihre Goldkäufe kein en ode r nur spä ten Rü ckh alt bei

den politischen Behörden gesuch t hat%, was sie spä te r zu vert usche n such t , als es dar

um geh t, wer sich finanzi ell an der im Washi ng to ne r Abkommen festgelegten Ent

schädigungssumme bete iligen m uss, wogegen sich die SNB sträubt. Finanzminister

Erns t Nobs besteht jed och darauf und sch reibt am 6. M ai 1946 seinem Vorgänger

Wetter di esbezüglich , «besonders weil d ie Nati on albank heute den Eindruck zu er

wecken suc ht, als ob der Bundesrat, sowo hl als [auch] die Aufsich tsorgane der Ban k zu

298

früheren D aten orientiert worde n seien. [.. .] In gleicher Weise [wie der Bankaus

sch uss] wird wo hl auch das Fina nzde pa rte me nt nur nebenbei informiert wo rde n sein,

ohne dass in einem frühe ren Zeitpunkt als im N ovember 1943 ein e ausdrückliche Zu

st im m ung des Fina nzde parte me nts und des Bundes rates ausgesprochen wo rde n

wä re.»;7Wette r antworte t vier Tage später, er habe sich im mer stre ng geh ütet, der Bank

We isungen zu ertei len , und sei nur spo radisch und un gen au übe r deu tsche G oldsen

dungen informiert worde n. «Im übrigen scheint mi r, dass das Direktorium mit seine n

Bemühungen alles tut, um seine n Standp unkt des <gut en Glaubens >zu untergraben .

D enn wen n ma n derartige Beden ken und H emmungen geha bt haben will, so hat man

eben den guten Glauben an die <Unsch uld dieses Goldes>nicht gehabt. Es ist wohl

schon gut , wenn von dieser Gesc h ich te di e Alliierte n nichts vernehme n.x" Ges tützt

auf di ese Auskünfte, mach t Nobs am 15. Mai We ber klar, dass ihn dessen Argume nta

tion nicht üb erzeu gt: «In ih rer Z usch rift vom 11. Mai setzen Sie auseinander, dass die

Gold übe rnahme der N ationalbank während der Kriegsjahre <zweifellos eine em inent

kriegswinscha ftl iche und politische Mass nahrne - darstellt e. Sie fügen hinzu : <D iese gab

de m Di rektorium , wie Sie wissen, Veranlassung , das eidg . Fina nzde parte ment in den

pe riodische n Kon ferenzen üb er das Go ldgesc häft zu orientieren .. Damit die se Äusse

rung nicht als unbestrittene Feststellung in die Akten komme, bin ich gezwungen fest

zustellen , dass .Ihre Orientierung>über das Goldgesc häft ni e eine vollständige Orien

tierung gewesen ist. Sie wa ren ste ts darau f bedacht, di e Selbständigkeit der Na

tionalbank zu wah ren und ih re Aufgabe als Notenbank im Rahmen ihrer gesetzlich

umschrieben en Autonomie zu erfüllen. D eshalb hat die Nationalb ank dem Fin anzde

pa rtement wo hl von Ze it zu Zei t Mi tte ilung gemach t, Reichsban k-Vizedi rekto r Puhl

sei wiede r da, man hab e ihm wieder etwas Gold abgeno m me n od er m an werde ihm

demnächst wieder einen Betrag abnehmen müssen. Mein Eindruck war im Jahre 1944

der, dass die Nati on aib an k von Ze it zu Zeit, in Abstände n von zwei bis drei Monaten

gewisse Beträge Gold üb ernehme. Aus den späteren Aufstellungen habe ich aber sehe n

müssen , dass die Ze dieru ngen in kurzen Intervallen mit ein er gewissen Regelmässig

keit vo r sich ginge n. Die Beträge wurden in diesen , un s stets mündlich erö ffneten Mit

teilunge n meistens gar nicht genannt . Eine schriftl iche Aufs tellung üb er die Jahres

üb ernahme ode r de n Gesam tbetrag, de r von den versch iede ne n Notenbanke n von

Ihnen übernommen en Goldbe träge, habe ich bis nach Krie gsende nie gesehen. Als ich

ein ma l im Verlaufe des Jah res 1944 darnach fragte, wieviel eigentl ich die Gesamtübe r

nahme betrage, erh ielt ich di e Antwort , m an werde gelegen tlich eine Aufs tellung ma

che n. Diese habe ich nicht erha lte n und im D rang der Gesc häfte auch nicht mehr

daran gedac h t. »;9
D ie SN B hat im stolze n Selbstvers tänd nis einer autonome n Notenbank gehandelt;

als sie bem erkt, dass die Lage heikel wird, sucht sie die Verantwort ung mit den

Bundesbehö rde n zu te ilen, was nur teilweise gelingt - nämlich gegen aussen, in den

Verha ndlunge n mit den Alliierten. Ausserd em tritt das Direktorium in seiner eigene n

Rech tfert igungsstrategie in die <Gutgläubigkeitsfalle>:60 Es fällt die Entsche idung, vom
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einmal gewählten Vorgehen dürfe man nicht abweichen, da ein Kurswechsel dem Ein
geständnis gleichkäme, dass man schon zuvor falsch gehandelt hat - was für den zen

tralen Punkt bei der Rechtfertigung verhängnisvoll wäre, nämlich den guten Glauben,

dass die deutschen Lieferungen aus Vorkriegsbeständen stammen oder rechtmässig er

worben sind. Die Direktoren der SNB ziehen es vor, ihre früheren Fehlentscheidungen

zu perpetuieren anstatt die Notbremse zu ziehen: Weiter bedenkenlos Gold kaufen

heisst stets gutgläubig gewesen zu sein; plötzlich Ursprungszertifikate verlangen würde

dagegen verraten, dass man den guten Glauben - auch hinsichtlich des bereits erwor

benen Goldes - nicht mehr hat. Bittet man einmal die Reichsbank um Belege für die

rechtmässigen Besitzverhältnisse, so kann man - im Kalkül der SNB - ebensogut die

Goldkäufe gleich ganz einstellen, womit aber auch die moralische Verteidigungsstel

lung kompromittiert würde, wenn es dereinst einmal gelten sollte, die bereits ge

tätigten Käufe vor den Alliierten zu rechtfertigen. Naive Unschuld verspricht in

dieser Hinsicht mehr Erfolg. So hat sich Weber bereits Mitte 1943 gegen eine Praxis

änderung ausgesprochen: «Eine andere Stellungnahme käme dem Eingeständnis

gleich, bisher etwas Unrechtes getan zu haben. s'" Ähnlich rechtfertigt Rossy nachträg

lich mit bezeichnender Begründung, dass man von der Reichsbank nicht im Sinne des

Schindlerschen Vorschlags schriftliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen verlangt

hat, weil die SNB damit zugegeben hätte, «dass sie den Erklärungen der Deutschen
nicht rraute- .P

Diese Haltung des Direktoriums wird noch verstärkt durch die Angst, persönlich

für das Geschehene geradestehen zu müssen. Diese Flucht aus der Verantwortung ist in

den Quellen besonders bei Hirs greifbar, der sich in Washington nur als «technisches

Mitglied» der Delegation verstehen will und von dort am 10.April an Weber schreibt:

«Beru higt bin ich besonders darüber, dass in der Schweiz an höchster Stelle niemand

von Verantwortungen spricht, sondern sich mit unserer Goldpolitik auch heute noch

solidarisierr.v" In einem späteren Bericht meint der Verhandlungsleiter Stucki über

Hirs : «Seine Darlegungen waren nicht überzeugend und liessen immer der Vermutung

Raum, sie seien unvollständig und es werde etwas verheimlicht. Immer wieder kam

zum Ausdruck, dass Herr Hirs gepeinigt war von der Sorge um seine persönliche Ver

antwortlichkeit. Diese Sorge dürfte denn auch der Schlüssel sein zu seinem ganzen

Verhalten.sv' Auch Reinhardt spricht von Hirs' «Bedürfnis nach Deckung und dem

Dominieren von Verantwortlichkeitsüberlegungen».65 Die finanziellen Folgen eines

Abkommens mit den Alliierten für die Schweiz kümmern Hirs offensichtlich weniger

als die persönlichen für ihn selbst, wobei er bezeichnenderweise das Wort «General

amnestie» verwender.s" Das Ziel ist es, den Bund und die Verhandlungsdelegation in

Washington dazu zu bringen, sich mit der SNB zu solidarisieren und damit um per

sönliche Konsequenzen herumzukommen. Hinsichtlich dieses Hauptziels bestehen

innerhalb des Direktoriums keine Differenzen, wohl aber hinsichtlich der zu wählen

den Verteidigungsstrategien. Soll man - mit Weber - die Goldkäufe als Konzession

unter deutschem Druck darstellen oder - mit Rossy - als Gebot der Neutralität? Rossy
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selbst meint: «Je crois que mon systeme de defense est beaucoup plus efficace et plus

digne que celui de M. Weber.»67

Unter diesen Umständen ist es nur natürlich, dass die SNB die Praxis der Kriegs

jahre nie grundsätzlich hinterfragt, sondern nur mit je nachdem unterschiedlichen

«Sachzwängen» begründet und damit als unumgänglich darstellt. Als günstig erweist

sich, dass mit Neutralität und Antidirigismus akzeptierte Leitlinien der Bundespolitik

bereitstehen, in welche die eigene Praxis hineingedeutet werden kann. Völlig ausser

Betracht geraten in der apologetischen Rück- und Nabelschau des Direktoriums die

nicht nur denkbaren, sondern einst erwogenen Alternativen, etwa die Devisenbewirt

schaftung und erst recht eine radikale Praxisänderung wie die Annahmeverweigerung

nach der alliierten «Gold declaration», Würde darüber nach Kriegsende diskutiert, so

müsste auch nach dem Handlungsspielraum der Direktoren gefragt werden und damit

auch nach ihrer persönlichen Verantwortung. Die statt dessen gewählten Verteidi

gungslinien sind sowohl bei Rossy als auch bei Weber sehr diskutabel: Neutralität ver

pflichtet nicht zu N achlässigkeit , und um von deutschem Druck zu sprechen, hätte

man es wenigstens einmal auf ihn ankommen lassen müssen - Angst vor den Deut

schen sei jedenfalls, so Rossy, nicht der Grund für die Handlungen der SNB gewe

sen.68Ganz abgesehen davon wäre es nicht an der SNB allein gewesen, sondern an den

politischen Behörden, bei der Goldannahme - wie in anderen Bereichen auch - zu

entscheiden, ob und inwieweit man allfälligem deutschem Druck nachgeben wolle

oder nicht.
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5 Die Washingtoner Verhandlungen

• S. 472f. Am 18. März 1946 beginnen in Washington die Verhandlungen zwischen den drei

Westmächten und der Schweiz, die als erster neutraler Staat Rechenschaft über ihre

Finanzbeziehungen zum <D ritt en Reich) ablegen soll. Die Vorbereitungen des Bundes

haben schon früh begonnen, zumal die Kilgore-Affäre und Nachrichten in sowjeti 

schen und amerikanischen Zeitungen bereits haben ahnen lassen , welche Stimmung

bei den Alliierten herrscht. Im EPD gibt es durchaus Bedenken hinsichtlich der De

fensivstrategie der SNB , «cette jusrification manifestement tendancieuse», die Mitte

1945 durch die unvollständige Angabe der relevanten Zahlen der (amerikanis chen

und sowjetischen) Öffentlichkeit vormachen will, deutsc hes Go ld sei bloss im Wert

von 91 Mio. Fr. angekauft wor denl '" Die SNB informiert vorerst nicht einmal die poli

tischen Behörden vollständig über die wahren Dimensionen, so dass im Ausland der

Eindruck entsteht, der Bundesrat wisse gar nicht, wie heikel und fahrl ässig die Ge

schäfte der SNB gewesen sind. ?" So sagt Rossy an einer Konferenz mit Bundesbeamten

vom 12. September 1945 «que la Banque Na tionale ne possede pas de barres qui aienr

ete refondues et que notre stock est cornpose enrierernenr de barres originales ». D a die

SNB schon lange über Hinweise auf das belgisehe Gold verfügt, ist diese Aussage zu

mindest voreilig. Briefe, die H irs aus Washin gton an Weber schreibt, lassen allerdings
i-> 5.231 vermuten, dass auch die Direktoren selbst vom Ausrnass des Raubgolds an den ange

kauften Lieferungen kein e klare Vorstellung gehabt haben, insbesondere was das hol
ländische Go ld betrifft.71

Was die anderen Mitglieder der Washingtoner Verhandlungsdelegation besond ers
aufbringen wird , ist d ie «allgemeine Frage, ob die Nationalbank als Ganzes, nachdem

sie unter dem Zwange der Verhältnisse einmal diese Go ldpolitik betreiben musste, die

Abwehrvorbereitung gegen den zu erwartenden An griff der Lage ents prechen d ernst

genommen und getroffen hat , ode r ob sie sich hier nicht einer Unterlassungssünde
schuldig machte»;" Trotz Ma hnungen anderer Instanzen bereitet die SNB die Wa

shingtoner Konferenz nie ernsthaft vor, Anfragen des Delegationsmitglieds Reinhardt

um weitere Dokumentation bleiben unbeantwortet, und Weber und Rossy delegieren
die Prob lematik - vermutlich aus Gründen der Sprachkompetenz (Englisch) - aus
gerechnet an Hirs, dessen ungeschicktes Verhalten die Verhandlungen arg kompromit

tieren wird. Die Instru ktionen der SNB sind klar und gehen dahin, dass «keinerlei
Konzessionen zu machen sein werden , weder in bezug auf das belgisehe noch anderes,
von der Reichsbank übernommenes Gold».73 Reinhardt bem ängelt später die vor-
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getäu schte «blosse Selbstsicherheit» der SNB , die vorgibt, sie «schaut selbst zum Rech

ten » und das Prob lem «geht niemanden etwas an»; gefehlt hätten gleichermassen ein
«gründlicher Tarbestandsbericht» wie die «sachenrechtliche Erörterung der alliierten

Forderungen », was es den anderen, schlecht informierten Delegierten veru nmöglicht

habe, eine Verteid igungs lini e aufzubauen .?"

Nachdem anfangs die deutschen Guthaben in der Schweiz im Zentrum gestanden

und die Fronten sich rasch verhärtet haben, wird am 26. März 1946 in Washington

eine Subkommission zum Gold gebildet , in der von Hirs - auch wegen der erwähnten

judenfeindlichen Bemerkungen - ein «ungünstiger und penib ler Eindruck» (Stucki)

ent steht. So unterstellt Hirs, das belgische Gold liege noch in Frankreich und den

USA; ferner vert eid igt er Puh l als Ehrenmann, bis er am 29 . M ärz mit dessen sehr

kompromittierenden Verhörsaussagen konfrontiert wird: Weber habe durchaus ge

wusst, dass belgisches Gold in den Lieferungen ent halten sein könnte; Puhl habe dies

dem zweiten Mann nach Weber erklärt ." Klein laut bemerkt nun Hirs: «T har's me »,

worauf er verzweifelt fragt, ob die Alliiert en seine Bank ru inieren wollten, ind em sie

ihr die 500 Mio. Fr. in Gold abnähmen - den Gegenwert des in die Schweiz gelangten

belgischen Raubgolds, wob ei das Protokoll an dieser Stelle anmerkt: «the Allies had

not yet mentioned any specific figure in these di scussions.»?? Bereits früher hat Rein

hardt nach Beendigung einer internen Sitzung gefragt: «H aben Sie denn wirklich

keine Ahnung gehabt, dass Sie belgisches Gold entgegennahmen?» Als Hirs an twortet:

«Natürlich haben wir das gewusst», ist für die Delegation klar, dass die SN B nicht gu

ten Glaub ens gehandelt haben kann. Doch die schweizerische Verhandlungsposition,

wie sie Stuck i vertritt , beruht weiter auf dieser Fiktion."

Die Amerikan er haben bei Kriegsend e die Akten der Reichsbank sichergestellt und

verfügen somit über eine klare Vorstellung vom Umfang der deutschen Goldlieferun

gen in die Schweiz; ungekl ärt ist jedo ch der Anteil von Raubgold daran . In Washing

ton steht das belgisehe Gold im Vord ergrund, dessen Schicksal aufgrund der Bücher

der Banque Nationale de Belgique und der Preussischen Münze schon im Augu st 1945

rekon struiert ist und besonders den Franzosen am H erzen liegt : Sie haben Belgien

Realersatz für die bei ihnen deponierte Währungsreserve geleistet. In der Go ldfrage

stossen die gegensätzlichen Standpunkte hart aufeinander, und die Gespräche werden

am 23. April unterbrochen, nachdem die Alliierten gegen 550 Mio. Fr. (130 Mio. $)

verlangt haben - wobei sie durch den amerikanischen Geheimdienst bere its erfahren

haben , dass die Schweizer Delegation ermächtigt ist, üb er die bisher angebotenen und

hartnäckig verteidigten 100 Mio. Fr. hinauszugehen. Tatsächlich beschliessen die
Schweizer am 1. Mai , mit einem «letzten Angebot» von 250 Mio. Fr., dem vom

Bundesrat einkalkulierten H öchstgebot , an den Verhandlungstisch zurückzukehren,

die Gespräche jedoch abzubrechen, falls es nicht akzeptiert werde. Um die Am erikaner
zu überzeugen , wird das Angebot in Verhältnis gesetzt zu den rund 38 0 Mio Fr. belgi
sehen Goldes, das nicht nur in die Schweiz gelangt, sondern auch von der SNB selbst
angekauft worden ist. Zwei Drittel der zu diesem Zeitpunkt bereits belegbaren Raub-
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goldsum me erscheinen den Amerikanern als vert retbares Geschäft. Am 25 . Mai wird
das Washingtoner Abkommen unterzeichn et , wobei der für die Go ldfrage entsche i
dende Passus 11. 2 lautet: «D ie Schweizerische Regierung verpflichtet sich, den drei

Alliierte n Regierungen einen Betrag von 25 0 Milli on en Schwe izerfranken, zahlbar auf
Sicht in Go ld in New York, zur Verfüg ung zu stellen. Di e Alliierte n Regierungen erklä

ren ihrerseits, dass sie mit der Annahme dieses Betr ages für sich und ihre No tenbanken

auf alle Ansprüche gegenüber der Schweizerischen Regierung oder der Schweizeri

schen Nationalbank verzichten , die sich auf das von der Schweiz während des Krieges

von Deutschland erwo rbene Go ld beziehen. Damit find en alle auf dieses Go ld bezüg
lichen Fragen ihre Erledigung.»78
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6 Ansätze zur Flurbereinigung in der Schweiz 1946

Die Rat ifizierung desWashi ngto ner Abko mmens in der Schweiz erfo lgt nichr mühelos .

Di e Ö ffentlichkeit und viele Parlamentarier haben kein klares Bild von den Verstrik

kungen der SNB, bemängeln aber insbesondere die Liquidarion deutscher Privatgut

haben als Versross gegen das Völkerrecht; ihre Rede ist von einem «D iktat» der Sieger

rnäch te, eine m «Sieg von Macht über Recht». Um die Opposit ion zu beschwich tigen

un d das Budget zu entlasten , bemüht sich der Bundesrat um einen Beitrag der SNB an

die 250 Mio. Fr. In eine m Schrei ben an Weber vom 10. Ma i 1946 hält No bs fest, der

Bundesrat fühl e sich hinsichtl ich der H öhe der Gol dkä ufe hint ergangen , da er diesbe

züglich von der SN B nur ma ngelhaft informiert wo rden sei. Deren Di rektorium lehnt

eine Beteiligung am 13.Juni rundweg ab, da der Bundesrat sich verschieden tlich mi t

der geführten Gol dpolitik solida risiert habe und jetz t die Verantwortung nichr auf

einen Sündenbock abschieben könne. In einer Sitzung mit dem Bankausschuss am

17.Juni erreicht der Bundesrat dann doch die Einwilligung in eine Zahlung von 100

M io. Fr. aus dem Währu ngsausgleichsfonds, der durch den Abwertungsgewinn von

1936 geäufnet worden ist. In derselben Sitzung wird das Direktorium als O pfer des

raffiniert en Betrügers Puhl dargestellt und nach der Verantwortung weiter nicht ge

fragt . Schliesslich wird das Abkommen Ende Juni im Na tionalrat mi t 142 zu 29 Stim

men und im Ständerat mit 24 zu 11 Stimmen genehmigt. Allein die PdA kri tisiert die

Go ldkäufe als Hehlerei.

Hinter den Kulissen laufen jedoch 1946 verschiedene Verfahren , in denen die

Frage der Verantwortung durchaus gestellt wird. Da bei geht es einerseirs um Emil

Puhls Aussagen, die in Washington die Schwe izer Delegatio n überrascht und die SN B

stark belastet haben , und andererseits um die Suche nach einem Leck: Sruck i verm ute t

aufgru nd von alliierten Andeut ungen scho n bald nach dem Eklat vom 23.April , dass

seine Gege nüber um die maximale H öh e der schweizerischen Verhandlungssum me

wissen und deshalb ihre Forderu ngen massiv erhö ht haben. Noch in Washington, am

7. Ma i 1946, erfährt er in inform ellen Gesprächen, «dass den Alliierten kurz vor dem

23.Apri l bekanntgeworden ist, dass der Bundesrat d ie Ermächtigung ertei lt hatte, in

der Go ldfrage bis auf 250 Millionen Schwe izerfranken zu gehen».79 In diesen Pro

blembereichen lassen sich vier Untersuch ungsbereiche unterscheiden:
1. In einem - zweiten - Gutachten vom 18. April 1946 hat der erwähnte Rechts

gelehrte Sauser-Hall aufg ru nd der neuen Fakte n festgehalten: «La qu estion de la bonne
foi juridique de la Banqu e natio nale suisse est egaleme nr rendue douteuse ensuite de
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l'inrerrogaroire du vice-presidenr de la Reichsban k, M . Puhl , le 10 ao üt 1945.,,80Ange

sichts der deutl ich verschlechterten Position der SN B ordnet der Bundesrat eine vor
sorgliche Beweisaufn ahme «betreffend Golderwerb der Schweizerischen Nationalbank

in den Kriegsjahren» an: Am 13.Juni 1946 wird das Direktorium der SN B während
drei Stunden von drei Bundesricht ern unter Vorsitz des Präsidenten Plinio Bolla be

fragt. Rossy erwähnt die eher leichtfertige Frage, die Weber einmal Puhl gestellt hat:

«Nicht wahr, Sie schicken uns doch kein gestohlenes Go ld?» Die vertraulichen Ver

hältnisse werden deutl ich, als Schnorf festhält , dass die Reichsbank nie Druck auf die

SN B ausgeübt habe. Juri stische Folgen hat das Verhör nicht, das sich vor allem um

Puhls Aussagen dreht und darauf angelegt ist, die Gutg läubigkeit der SN B für den Fall

zu untermauern , dass die Alliierten einen Rechtsanspru ch auf das Raubgold anmelden

sollten ."
2. Nur wenige Tage nach der Einvernahme erklärt H irs, nicht er, sonde rn Rossy

habe den Deutschen das Go ld abgekauft; bereits in Washington hat er sich auf den

Standpunk t gestellt, dass er selbst keine Krit ik zu befürcht en habe, da Rossy als Leiter

des 11. Departements für die Transaktionen verantwortlich gewesen sei.81Rossy bestrei

tet die Vorwürfe entschiede n und sieht unter diesen Umstände n keine Mög lichkeit,

mit Hi rs weiter zusamme nzuarbeiten, «surtout en raison du fait qu' il a, en 1943 et

1944, achete de la Reichsbank l'o r beige vole en connaissant la provenance et la nat ure

de cet or»." In einem Brief an Reinh ardt vom 1O.Juli 1946 geht Rossy so weit, Hirs

nazifreundlicher Umtriebe zu verdächtigen, weil er deutsche Zahlungen über die Ver

rechnungsstelle an die Bibelschul e Beatenb erg und deren Leiterin Gert rud Wasserzug

befördert habe. Diese Gunst der atheistischen Nazis für eine religiöse Institution sei

erstaunlich, um so mehr wenn sie von einem geborenen Juden geleitet werde: «Cette

faveur serait-elle due ala haute protection de M. Hi rs, er, pour obtenir cett e infiuence,

M. Hirs n'a-t- il pas ete rente d'accorder dans d 'aut res secreurs, noramment dan s celui

de I'or, des concessions aux Allema nds, ou bien, ce qui me paralt moin s probable, est

on en presence avec la Bibelschul e d'une cellule nazie habilement camouflee?»84 Der

Bank ausschuss setzt eine Untersuchungskom mission ein, welche den Streit trotz der

gegenseitigen Rückt rittsd rohungen mit einem Vergleich beend et.

3. Einen schweren Konflikt ficht H irs auch mit Stucki aus, nachd em dieser ihn

als Quelle der erwähnte n Indiskretion verdächtigt hat. In einer Sitzung des Bank

ausschu sses vom 13.Juni unterstellt H irs, Stucki selbst habe den Amer ikanern Andeu

tungen über das schweizer ische Höchstgebot gemacht. Stuc ki und der Bund esrat

als sein Vorgesetzter erwägen gerichtli che Schritte wegen Ehrverletzung, die aber hin

fällig werden, als Hi rs schriftlich versichert, sich nie ehrverletzend über Stucki geäus

sert zu haben. Gleichwo hl ist Sruckis Urteil vern ichtend: «W ir schämren uns des Ver

treters der Schweizerischen Nationalbank. D ie meisren Mitglieder der schweizerischen

Delegation haben mir erklärt, dass sie niemals mehr einer Delegation angehö ren
möchren , deren M itglied auch Herr Hirs wäre. Ich selber stehe auf dem gleichen
Standpunkt.»85
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4. Angesichts solcher Urtei le liegt es nahe , dass eine Diszipl inaruntersuchung ge

gen Hirs erwogen wird . Als Zeuge der Verhandlungen wird Eberhard Reinh ardt vom
EFD damit beauftragt , dem es peinlich ist, einen Kollegen anschwärzen zu müssen,
und der sich deshalb eher zurückha ltend ausdr ückt. Doch selbst er beurteilt H irs als

«Fremdkörper» in der Delegation, wie auch der SN B-Mi tarbeiter Pfenni nger von

einem «Aussenseiter» spricht. Reinhardt kritisiert massiv die offensichtli ch fehlende

Vorbereitu ng von Hirs , um so mehr als der Ernst der Goldproblematik vorherzusehen

gewesen sei. Er sei großs purig aufgetre ten, dabei unpräzis, unsicher und impulsiv, in

der No t pan isch: «Konnte keine 5 Mi nute n einen logischen Gedanken richti g durch

führ en .»86 Der Delegationsleiter Srucki vermutet, dass H irs in Briefen an Weber, die

weisungsw id rig mit der normalen Post und un chiffriert verschickt worden sind, der

amerikanischen Spionage die Bereitschaft der Schweiz verraten habe, notfalls anstelle

der vorgeschlagenen 100 Mio. Fr. maximal 250 M io. Fr. anzubieten. Dieser Verdacht

steht im Zentrum der Ermittlungen gegen H irs, dessen gesamte Korrespondenz mit

Weber auf Befehl von Nobs durchgesehen wird. Tatsächlich hat Hirs am 30. März

geschrieben, dass man eine «beträchtliche Abfindungssumme (bis zum zehnfachen Be

trag unseres einbezahlten Ak. [Akt ienkapiralsl)» in Aussicht nehmen könne - wobei

der zitierte Absatz als Stenogramm verfasst ist, was Reinh arde kommentiert als «Zei

chen, die dafür aus dem übrigen Schriftbild um so auffälliger hervorstechen und einen

Unbefugten , der den Brief sieht, geradezu auf Geheimnisse und wichtige Verstecke

aufmerksam machen und zu deren Entz ifferung locken m üssen »." Reinh ardr kommt

nach der Durchsicht der Do kum ente zum Schluss, dass einiges gegen Hirs spreche, ein

anderes Leck sich aber nicht eindeutig ausschliessen lasse. D ie Bundesräte No bs und

Petit pierre planen im September 1946, Hi rs das Vertra uen zu entzie hen, da ihm die in

tellektuellen und charakterlichen Eigenschaften für ein so hohes Amt abgingen. Nach

dem die Disziplin aruntersuchung verschiedene Lösunge n bis zur Entlassung erwogen

hat, kommt Reinhardt jedoch zum Schluss: «Die streng jurist ische Erledigung ver
spricht kaum ans Ziel zu führen.v" Am 20. Dezemb er 1946 beschliesst der Bundesrat ,

«von weiteren Schritten in dieser Angelegenheit abzusehen». Tatsächlich ist nicht er

wiesen, ob H irs' Korrespondenz wirklich von den Amerikanern ausgewertet worden

ist. Über die schweizer ische Verhandlungsstrategie wissen sie sicher auch aus anderer

Quelle Bescheid: SP-Parteipräsident und Nationalrat H ans Oprecht beschwichtigt

Vert reter des amerikanischen Geheimdiensts, die sich über den zähen Verlauf der Wa

shingto ner Verhandlungen beklagen, dass es angesichts der öffentlichen Meinung in

der Schweiz Absicht sei, Stucki zuerst den hart en Mann spielen und dann kämpfend

untergehen zu lassen (<<to play tou gh at first and then go down fighting»).89
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7 Weitere Verhandlungen mit den Niederlanden bis 1955

5. 472 Ein wichtiges Element der Washingtoner Verhan dlungen ist die zitierte Zusage der Al

liierten, dass sie mi t diesem Vert rag für sich und alle vertretenen Na tionalbanken auf

weitere Ansprüche in der Goldfrage gegenüber der Schweiz verzichten. Unmi ttelbar

nach dem Krieg ist nur vom belgischen Raubgold die Rede gewesen. D ie niederländi 

sche Regierung hat im Oktober 1945 zwar ein Memorandum veröffentlicht, in dem

der entstandene Schaden auf 292 Mio . hR. (16 1 Mio. $ = 676 Mio . Fr.) berechn et

wird. Allerdings ist es zu diesem Zeitpunkt für die Holländ er noch nicht möglich, auf

zuzeigen, was mit dem Go ld gena u geschehen ist. Amer ikanische Beam te schätzen

nach einer ersten Sicht ung von Akten die Lieferungen holländ ischen Goldes in die

Schweiz auf 160-1 76 M io. Fr., erachten diese Zahl aber Anfang 1946 noch für allzu

provisorisch, um sie den Washingtoner Verhandlungsdelegationen zuzuleiten; statt

dessen befürworten sie einen Vertrag, der spätere Ansprüche nich t ausschliessen
w ürde .?? Einer solchen <open-end clause - widersetzt sich vor allem Eberhard Reinhardt
mit Erfolg.91

. Nach Stuckis Aussage kommt das holländische Go ld in offiziellen Delegations
sitzungen nie zur Sprache.t" In inoffiziellem Rahmen werden diesbezügliche Forderun

gen von den Schweizern als «Z umutung» zurückgewiesen, «solange nicht s bewiesen
oder wenigstens glaubhaft gemacht war».93 In einem amerikanischen Verhandlungs

memorandum zur Berechnung der Raubgoldmenge sind die holländischen Verluste

entsprechend den erwähnte n Berechnungen mit 161 Mio. $ angeführt.94 Insofern ist

~ie Probl ematik also angesprochen, die Schweiz aber nich t eindeut ig anvisiert. Sie wird
SIch später darauf berufen, dass der Vertrag von Washington in voller Kenntnis der

holländi schen Verluste und der schweizerischen Goldkäufe geschlossen worden sei."

Diese~ Argument wird insofern wichtig, als die Holländ er 1948 versuchen zu zeigen,
dass die Goldfrage ohne ausreichende Kenntnis der Faktenlage erörtert worden sei.

Die Tripartite Go ld Commission (TGe), welche den geschädigten No tenbanken
ante ilmässig Go ld zurückerstatte t, das entweder in Deut schland gefunden oder von

den Neutralen zurückerstatte t worden ist, bedenkt die Niederland e mit insgesamt

66536 kg von den urspr ünglich geraubten 14601 2 kg Go ld. Dazu kommen später

noch 6 t Gold, welche Schweden 1955 der Nederlandsche Bank zurückerstatte n wird.
Ausserdem versuchen die Niederländer aber seit dem Frühjahr 1947, die drei West
mächte für neue Verhandlungen über das Raubgold zu gewinnen _ vorerst erfolglos,
da diese das Washingtoner Abkommen für endgültig ansehen." Erst am 20. Ma i 1948
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erhält der schweizerische Gesandte in Washingto n eine No te aus dem ame rikanischen

Aussenministerium: «Schriftliche, in Deut schland gefundene Beweise» zeigten, dass
etwa 116 t «von den Niederlanden geraubtes oder unrechtmässig weggenommenes

Go ld,>von Deut schland in die Schweiz geliefert worden seien. Davon habe man bei

den Washingto ner Verhandlungen noch keine Kenntnis gehabt; die entsprechenden

Beweise würden der Schweiz bald zugestellt."

Tatsächlich empfängt die Schweiz im Juni 1948 den mit zahlreichen Fotografien

genau do kum ent iert en , englischsprachigen «Bericht über d~s von den Deut schen g~

raubte und nacht räglich in die Schweiz gesandte niederländische Währungsgold». DIe

zusammengetragenen Angaben ermöglichen eine klare Identifikation, den Nachweis

der holländischen Eigentumsrechte und der Umschmelzaktionen der Preussischen

Münzstätte sowie die Analyse der Verschiebungen in die Schweiz. Minister Srucki bit

tet die SNB umgehend, die holländischen Listen zu prüfen, doch das Direkto rium

antwortet ihm, dass dies nicht möglich sei. «Nach Auffassung des Direkto riums mü ss

te ein Eint reten auf das neue Begehren oder gar ein Eingehen auf die holländi sch

amerikanische Einladung zu Besprechungen im Haag die Recht sgrundlage des Wa

shingto ner Abkommens gefährden.s" Stucki lässt sich nicht abwimmeln, obwohl die

Recht slage zugunsten der SN B klar sei: «Da es aber auch für das Prestige der Schweize

rischen Na tionalbank nicht gleichgültig sein kann, ob sie sich ledigl ich auf den

Recht sstandpunkt stellt oder darüber hinaus die erho bene Forderung auch sachlich zu

rückweisen kann, schiene es mir wünschenswert, diese Frage und dam it eventuell auch

das erhaltene Material doch näher zu pr üfen. s'" Die Angst der Direkto ren, die hol 

ländi schen Listen auch nur zu prü fen, ist berechti gt, denn diese erweisen sich als

durchaus korrekt. Die SNB gibt eine vertrauliche Stellungnahme zuhanden der

Bundesbehörden ab: Die holländ ischen Angaben werden in wenigen Sätzen bestätigt.

Ausführlich zitiert wird dagegen das Washingtoner Abkommen und so nahegelegt,

dass man ausschliesslich vom «Standpunkt des Rechts» aus argumentieren dürfe - ge

rade das, was Stucki hat vermeiden wollen.

Inzwischen hat Holland die Initiative ergriffen: D ie Westmächte und die Schweiz

werden auf den 19.Juli 1948 nach Den Haag eingeladen. Der Bundesrat lehnt die

kurzfristige, diplom atisch nicht sondierte Einladung unter Berufung auf die Endgül

tigkeit des Washingto ner Abkommens ab. Dies entspricht nicht Stuckis ursprüng

lichen Vorstellun gen , doch eine ausführliche Dokumentation des deutschen Raub zugs

in Holland!" hat ihm bestätigt, dass allein die formaljuris tische Position Erfolg ver

spricht. Stucki bedankte sich beim Absender Kohl i mit einem vielsagenden Satz: «Ihre

weitgehenden Abklärungen sind für uns sehr wertvoll, wenn sie uns auch nicht gestat

ten, in erhoffter Weise den moralischen Standpunkt der Nationalbank zu untermau
ern.s '?' Stucki errichtet darauf eine andere Verteidigungslinie: «Das Abkommen von

Washingto n ist am 25. Mai 1946 in voller Kenntnis der holländi schen Goldve.r1uste
abgeschlossen worden. Dazu kommt noch, dass sich aus dem zugestellten Material ~r

gibt, dass jenes Go ld nicht etwa von den Deutschen in Holland <geraubt> worden Ist,
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Herkunft der Beiträge an die Tripartite Gold Commission (1945-1959)

8 Zusammensetzung und Verteilung
des alliierten <Goldtopfs>

Die Entschädigung der Niederlande für ihre Go ldverluste erfolgen im Rahm en der

Massnahmen, die im Wi nte r 1945/46 an der <Pariser Konferenz> beschlossen werden

un d zur Bildung der <Int eralliierten Reparationsagentur> (IARA) füh ren, in der neben

den Westmächten fün fzehn O pferstaate n der nationalsozialist ischen Aggression ver

einigt sind . Demnach sollen die geplünderten Zentralbanken prop ortional zu ihren
Verlusten nach dem 12. März 1938, dem .Anschluss: Ös terreichs, mit dem wieder auf

getriebenen Wä hrungsgold entsc hädigt werden - nich t aber die privaten O pfer. Diese

Einschrä nkung erfolgt aus praktischen Grün den: Der Antei l privaten Go ldes am ge

samten Raubgut ist vergleichsweise gering, und die Ansprüche Einzelner wären viel

schwieriger zu überprüfen als diejenigen der Staatsbanken . Für das nicht eingeschm ol

zene <O pfergold" die Wertsachen der Konzentrationslager und Sonderkommandos,

erklärt sich die lARA ausdrück lich für nicht zuständig; soweit konfisziert, werden sie

versteigert und dem Intergouvernement alen Flüchtlingskomi tee übergeben.
Die eigent liche Verteilung des .C oldtopfs- übernimmt die Tripartite Go ld Com

mission (TGC) der West mächte. In diesem kommt alles gemünzte Go ld zusamme n,
also Barren und Münzen, die entweder in Deutschland (vor allem in Merkers) sicher

gestellt oder von den Ne utralen in den Verhandlungen zurückers tattet werden, die auf

das Abkomme n von Washington folgen . In derselben Stadt einigen sich bereits im Juli

1946 Schweden und die Alliiert en, der Vertrag mit Spanien wird im Mai 1948 ge

schlossen, während sich die Verhandlungen im Falle Portugals lange hinziehen und

keineswegs den westlichen Erwart unge n ents prechen: Im Nove mber 1947 fordern die

Alliierten von Portugal die Rückerstattung von 38,3 t Go ld , doch erst nach über zehn

sondern dass es von den holländischen Beamten der Niederländischen No tenbank an

die Reichsbank in Berlin gegen Markgutschri ft gesandt wu rde .v'P"

Die diplomatischen Kontakte werden von zeitweise giftigen Pressepolem iken be

gleitet, die ihren Ursprung in der Schweiz haben, wo in der «Finanz-Revue» von «Ge
srapornethoden » die Rede ist; die Forderung, die Schweizer müssten nach H aag «wall
fahren», sei ein «Ansinnen ä la H itler». D ies ruft vor allem die Provinzblätte r der

N iederlande auf den Plan , die etwa formuli eren: «Europa blutet tot, aber die Schweiz

errichtet einen goldenen T hron mit diesem Blutgeld .» Die holländische Regierung be

findet sich nunmehr - nicht ohne eigenes Verschu lden - in einer Zwickmühle: Aus

innenp olitischen Gr ünden muss sie an ihrem Anspruch festh alren , der mindestens bis

1957 in der jährl ichen Budgetdebatt e immer wieder aufgebracht werden wird, wäh

rend sie aussenpolitisch die traditionell guten Beziehungen zur Schweiz nicht mit einer

völkerrechtlich schwer haltba ren und deshalb von den Alliierten nicht mehr unter

stü tzten Forderung belasten will, zum al sie auf Schweizer Kredite und Zu sammenar

beit in Finanzfragen angewiesen bleibt. Wä hrend auf Ministerebe ne in der Go ldfrage

keine Kontakt e mehr bestehen , sprechen im Nove mber 1948, im Dezemb er 1949 und

im Juni 1951 offizielle holländische Emissäre erfolglos mit Stucki über einen Ausweg

aus dem Dilemma. Schliesslich bittet Holland in einer Note vom 19. November 1951

um schiedsgerichtliche Erledigung der hypoth etischen Frage: Welche schweizerischen

Verpflichtungen würden gegenüber Holland bestehen, wenn das Abkommen von

Washingto n nicht abgeschlossen worden wäre? Unte r Hinweis auf dessen endgült igen

Charakter beantwortet der Bundesrat die Note abschlägig, worauf die holländische

Regieru ng die Angelegenheit am 20. Dezember 1951 für erledigt erklärt . Allerdin gs

weckt 1954 die Ankündig ung, dass Schweden die erwähnte n 6 t Go ld zurückgeben

werde, die Erinne rung daran, dass man mit der Schweiz «noch immer ein H ühnchen

zu rupfen» habe. Parlamentarische Anfragen lassen nicht auf sich warten, worauf die

niederländ ische Regierung auf Bitte der Schweiz im Sommer 1955 eine vertr auliche

Note zuhanden der Parlament arier auflegt, in der die Washingtoner Verha nd lungen

und die von der Schweiz unter anderem zugunsten Ho lland s geleistete Entschädi

gungszahlung geschildert werden. Die Schlussfolgeru ng des Memorandums besteht

darin, die Goldfrage ad acta zu legen, einerseits wegen des schweizerischen Wider

stands, andererseits weil «juristisch gesehen der schweizerische Standpunkt, im Gegen

satz zu allfälligen Erwägungen moralischer Na tur, kaum anfechtbar>' sei.103

3 10

In Deutschland 1945 sichergeste lltes Gold

Schweiz (gernässWashingtoner Abko mmen, 1947 gelie fert)

BIZ (1948)

Spanien (1948)

Schweden (1949)

Schweden (1955)

Portugal (1959)

Total

Mio. $ Gold (l)

263,7 233,0

58,0 51,6

4,2 3,7

0,1 0,1

8,0 7,2

6,8 6,0

4,5 4,0

345,3 305,6
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Jahren kann ein Zehntel der ursprünglichen Forderung einge tr ieben werden, für den
Portugal erst no ch von der Bundesrepublik Deutschland entschädigt wird. Da die

am erikani sche Luftwaffe Landerechte auf den Azoren erhält, wird nicht auf weiterge

henden Kon zession en beharrt. Gleiches gilt für Rumän ien, das anfangs Kooperation s

willen beweist, doch scho n bald hinter dem Eiserne n Vorhang verschwindet.104

Insgesamt enthält der -Goldtopf rund 336 t Gold im Wert von etwa 385 M io. $
(1,62 Mrd. Fr.). D ie O pferstaa ten melden Ansprüche in der H öhe von insgesam t 735 t

an , von den en die Alliierten 514 t als berechtigt ansehen. Di e berechtigten Ansprüche

.stammen von den Ni ederlanden , Albanien, der Tschechoslowake i, Griechenland,

Jugoslawien sowie Frankreich , das Belgien und Luxemburg für das bei der Banque de

France depon ierte und an die Reichsbank ausgelieferte Go ld entsc hädigt und dafür

deren Ansprüche geerbt hat. Dazu kommen die nicht der IARA angehörigen Staaten

Polen, Ös ter reich und Italien . Polen beansprucht die D anziger Go ldreserve und for

dert ausserdem das seine n - meist jüd ischen - Bür gern gesto hlene Edelme tall, ins

gesamt 138 t Gold; letzterem Anspruc h wird ents preche nd den Prin zipien der IARA

nicht stattgegeben . Ebensowe nig werden die Forderu ngen Ö sterreichs und Italiens

zugelassen, die einen Anteil an den von der Schweiz einbezahlten 250 Mi o. Fr. be

anspruchen : Die westliche n Alliierten hab en in Washington nur für die in der IARA

zusamme ngeschlossene n Staa ten verhandelt, nicht für M itglieder der Achse. D agegen

erh alten die Geburtsstaa ten Hitlers und M ussolinis ih ren Anteil am Gold, das in

D eutschland selbst siche rgestellt wird - dam it wird deutl ich , dass die T GC die Repa

ration szahlungen zunehmend nach den Erfordernissen des Kalten Krieges ausrichtet.

So wird Polens Anspruc h auf das D anziger Gold erst 1976 gut geheissen, die Tsche

choslowakei mu ss bis 1982 warte n, ehe ihr Anteil ausgehä ndigt wird, und Albanien

Verteilung desGoldes durch dieTripartite Gold Commission (1947-1997)

Gold (t)

kommt gar erst 1996 auf seine Kosten. l OS Insgesamt werden die verschiedenen Zentral

ban ken zu kn app zwei Dritteln für ihre Verluste entsc hädigt. Bei Ausbruc h der Raub

golddebatte 1996 liegen noch 5,5 t des <Goldto pfs> physisch in N ew York und Lon

don .106 Nachde m die albanische n Ansprüche rasch befriedigt worde n sind, wird die

TGC am 9. September 1998 aufgelöst. D as no ch einliegende Go ld bildet den Gru nd

stoc k eines neuen Fonds, dessen Kapital von 60 Mio. $ nun nicht meh r den Zentral

banken zukommt, sondern zugunsten privater O pfer verwendet wird.

Frankreich

Davon ursprün glich Belgi ens Ansp ruch

Davon ursprün gl ich Luxemburgs Anspru ch

Davon urspr üngli ch Italien (Reparat ions leistung Itali ens an Frankreich)

Niederlande

Österreich

Tschechoslowake i

Italien

Jugoslawi en

Polen

Alb ani en

Griechenl and

Total

1997 noch unvert eilt

312

144

127

2,7

14

71

50

28

22

10

2,5

1,5

0,05

329

5,5
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9 Quellen

Die vollständige Zusammenstellung der verwendeten Literatur findet sich in der Bi

bliographie des vorliegenden Sammelbandes (S. 813).

Die wichtigsten schweizerischen Quellen sind in den Bänd en der «Diplomati
schen Dokume nte der Schweiz" (D OS) ediert . Zahlreiche und ausführliche kommen

tierte Quellen finden sich in den beiden wichtigsten neueren Berichten zur Goldfrage,
«Eizenstat 1997» auf amerikanischer Seite und «UEK, Goldbericht ,) auf schweizeri

scher Seite, ausserdem auch in den Akten der Londone r Goldkonferenz von 1997
(FCO, Nazi Gold). Für die W irtschaftspolitik des <Dritten Reichs, grundlegend sind

die Bücher W illi Boelckes. Das Pionierwerk zur Raubgoldfrage in der Schweiz hat
Werner Rings geschrieben, im internationalen Kontext Arthur Srnirh. Das W issen der

SN B-Di rekto ren um die Herkunft des deutschen Go lds weist Michel Fior nach, und
in den Abhandlungen von Marco DUffer, Carherine Schiemann und Linus von Ca

stelmur werden die Verhandlungen mit den Alliierten bei Kriegsende und 1946 gründ
lich dargestellt. Das Verhalten der SN B wird vor allem von Philip pe Ma rguera t weitge
hend gerechtfert igt, in manchen, oft auch weniger seriösen Werken dagegen verurteilt.

Nach dem Verfassen dieses Textes hat der Schreibende sich in Auseinandersetzungen
mit Marguerat und Fior über die Motive der SN B ausgelassen (SZG-Debatte 1999).

Archiv der Schweizerischen Nationalbank. Zürich (Archiv SN B)

«Report on Netherland s' Mo nerary Gold looted by Germany and subsequently shipped to Switzerland, and
relared docurnenrs». Archiv SNB , 117.1.

Deut sches Bundesarchiv, Berlin (BAreh)

Akten des H andelspolitischen Ausschusses. BAreh, R7 3648.

National Archi ves and Records Adm inistration, Washingto n D.C. (NARA)

General Records of the Deparrrnenr of Stare. Decimal Files, 1945- 1949, 800.5 15/5-64 5 to 800.515/5
1446. NARA , RG 59; Box 4206 [NARA, RG 59, Box 4206] .

Non -Record Reference Collection of Fcderal Reserve Bank of New York [NARA, FRB, No n-Record Ref
erence Collecrion, Box 1].

Records of the National Securi ry Agency, Cent ral Securiry Service. Interceprs Concerning A1 lied Swiss
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Negotiations on the Disposition of German Asscrs and Looted Gold 1945-1946 . NARA, RG 457;

Box 1 [NARA, RG 457, Box 1].
Records of the Office of Strategie Services. OSS Cent ral Files E-92. NARA , RG 226; Box 6 12 [NARA,

RG 226 , Box 6 12].

Schweizerisches Bundesarchiv, Bern (BAR)

Eidgenö ssisches Finanzdeparte ment. Documents concernant I'or. BAR, E 6100 (A) -/25.
Eidgenössisches Politisches Dep artement . H andakten Max Petirpierre, BAR, E 2800 1967/ 61.
Eidgenössisches Politisches Departement. Handakten Minister Walter Stucki, BAR, E 280 1 1968/84.
Schweizerische Auslandvertr etun gen. Den H aag. BAR, E 2200.49 (-)/ 1969/270, 1970/55, 1972/26.

Verschiedene Quellen

Eizenstat Stuarr E. (Ed.), U.S. and A1lied Efforts To Recover and Resto re Go ld and Other Assets Stolen or
Hidden by Germany During World War II. Prelimin ary Study prepared by Wi lliam Z. Slany, Washing-

ton 1997 [Eizensrar 1997].
Foreign & Co mmo nwealth Office, General Services Cornrnand, Nazi Go ld: I n f~rmation from the British

Archives (H isto ry notes, No. 11, Revised Version), London 1997 [FCO, NaZI Go ld 11].
Foreign & Commonwealth Office, General Services Command, Nazi Gold: Information fr.o~ the B.ritish

Archives: Part II. Mon erary gold, non-rnonetary gold and the Tripa rti te Gold Cornmission (H istory

notes, No . 12), London 1997 [FCO, Nazi Go ld 12].
Foreign & Commonwealth Office, Nazi Gold. The London Co nference, 2-4 December 1997, London

1998 [FCO , Nazi Go ld]. . .
Unabhängige Expertenkommission Schweiz - Zweiter Weltkrieg, Di e S~hweiz und die Go ldtra nsaknonen

im Zweiten Weltkrie g. Zwischenbericht, Bern 1998 [UEK, C oldberichr].
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10 Anmerkungen

Der vorliegende Beitrag wu rde im Frühjahr 1998 verfasst. Wi chtige spätere Literatur wurde im Som 

mer 1999 noch eingearbeitet. Als Währungskurs e und Einheiten liegen dem Beitrag zugrunde: 1 Un ze

(3 1,1 g) Go ld =35 $; 1 Barren Gold = 12,5 kg = 14 066 $; 1 t Go ld = 1 125 276 $. - 16. 3. 1939: 1 $ =
Fr. 4 .40; 1 f = Fr. 20.60 ; 1 hfl. = Fr. 2.40; 1 IFr. = Fr. 11.65; 1 RM = Fr. 1.80 ; 1946: 1 $ = Fr. 4 .20.

2 Für das Memorandum vgl. Vocke, M emoiren , S. 103-109.

3 Vgl. UEK, Gol dbe richt , S. 42 (ohne Ungarn, mi t Ö sterre ich und der Tschec hoslowake i).

4 Z um Za hlenmater ial der Tabelle "Gold bestände und Goldoperationen der De utschen Reichsbank

(1939-1945 )>> vgl. UEK, Go ldbericht, S. 42- 49. Der Begriff -Residualgrösse. wurde von der UEK im

An schluss an Sidney Zabludoff eingeführt: Darunter versteht man den Restsaldo, der nötig ist, um die

beiden Seiten der Übersicht über die Reichsbank-Operationen ins G leichgewich t zu bringen. Z um

Raubgo ld zählen die Kategorie n "Gold aus Zen tralbanken - und "Gold Privater».
5 Boelcke, D eu tsche W irtsc haft, S. 296 .

6 Schwerin von Kros igk, Finanz- und Aussenpoli tik, S. 323.

7 «Nores for M r, Knoke's Report to D irectors on custody of gold serving as co llateral to Spanish loans by

rhe C hase National Bank and the National Ciry Bank», March 23, 1950. NARA, FRB, Non-Record
Reference Co llection, Box 1, Document No. 670. Vgl. auch Eizenstar 1998, S. xli f.

8 Boelcke, H itlers Krieg, S. 17 1.

9 Z um Zah lenm ateria l der Tabelle «Goldlieferu ngen der De utsc hen Reichsbank an Schwei zer Geschäfts
banken (1940/41)>> vgl. UEK, Go ldbericht, S. 60 . Kurs: Fr. 4869 .80 /kgf.

10 Di ese Za hl unt er ande rem bei Castelmur, Finanzbeziehun gen, S. 59 , Anm. 145. Eberhard Reinh ardt

von der Eidgenössischen Finanzverwa ltung nennt allerd ings bereits am 7.Jun i 1946 eine Maxi mal
summe von 185 M io. Fr. Vgl. BAR, E 6100 (A) -/25, Bd. 2326.

11 Zum Zah lenm ateria l der Tabe lle «Goldrransakrionen der Deutschen Reichsbank über ihr Depot

bei der SNB in Bern (1940- 194 5)>> vgl. UEK, Go ldbericht, S. 60 . Bewertung des Kilos Feingold:
Fr. 4920.63.

12 Zum Za hlenmaterial der Tabelle «Gold transaktionen der SN B (1. Sep tem ber 1939 bis 30 . Ju ni 1945)>>

vgl. UEK, Go ldbericht , S. 55 . - Bewertung des Kilos Feingold : Fr. 4639.13 bzw, (ab 1. Juli 1940 ) Fr.

4869.80. - D ie Di fferenz zur vorangehen den Tabelle für D eutschland ergibt sich aus der unt erschied
lichen Bewert un g des Goldes.

13 Goldtransaktio nen fü r eigen e Rechnung 1939-194 5. Archiv SNB. Statis tik der Coldoperarionen,
4.120.3 . 1997.

14 Vgl. Salomon Wolff, "D as Gold in der Kriegswirtschafr », in: NZZ, 16.8. 1942.

15 Berichr von Vicror Gautier über die Reise nach Lissabon und M adrid vom 12.-26. 10.1942 , ohne
Datum . DOS, Bd. 14, S. 749.

16 Me morandum, L.W Knoke to M r. Sproul, Apr il 9, 1946. NARA, FRB, No n-Record Reference C ollec-
tion, Box 1, D ocument N o. 855.

17 Fior, Go ld, S. 56 .

18 Fior, Gold, S. 57.

19 Schreiben von Ernsr Weber und A1fred H irs an Bund esrat Ernst Wetter, 9 . 10. 1943 . DOS, Bd. 15, S. 37.
20 Zit. Vogler, Go ldverkehr, S. 7 1.

2 1 Bankausschu sspro tokoll vom 22.123.7.1943. D O S, Bd. 15, S. 42 . Vgl. Fior, Gold , S. 64 ; Vogler, Go ld
verkehr, S. 72 .
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22 Schreiben von Ernst Weber und A1fred H irs an Bundesrat Ernst Wetter, 9 . 10. 1943 . DOS, Bd.15,

S. 36, 40.
23 Schreiben von Bundesrat Erns t Wetter an die SN B, 19. 11. 1943. DOS, Bd. 15, S. 43.

24 Zit. Vogler, Gol dver kehr, S. 73.
25 Akten des Handelspo litischen Ausschusses, 20 .3. 1944 . BAreh , R7 3648.

26 Gutac hten Sauser-Hall, 28 .3. 1946. Vgl. auch die Ergä nzung vom 18.4. 1946. BAR , E 28 00 1967/61,
Bd.79.

27 Rech tsgutach ten von Prof. D . Sch ind ler an die SN B, 22. 7. 1944, zir. DOS, Bd. 15, S. 50 1, Anm. 2.

Eine n ähnlichen Vorschlag mach t 1944 die Rechtsabte ilung der SNB: "Provokation eine r verbind

lichen generellen schriftlichen Erkl ärung der D eu tschen Reichsbank betreffend ihr einwandfreies, ge

gebenenfalls auch nachw eisbares Eigentum an dem der Nationalbank zu liefernden Gold», zit . Durrer,

Finan zbeziehungen, S. 20 7.
28 Schreiben von der Generaldirektion der SNB an das EPD, 5.9. 1944. DOS, Bd . 15, S. 588.

29 Eberhard Rein hardr, Abkläru ng zuh anden des Bundesrats (Vorenrwurf ), 14. 8 . 1946. BAR, E 6 100 (A)

-/25, Bd. 2326.
30 Vgl. dazu etwa den Brief von Rudolf Pfenninger an Ernst Weber vom 22.6. 1946 . BAR, E 6 100 (A)

-/25, Bd. 23 26. «D ie H errn H irs eigene, religiöse Int oleranz gegenü ber jedem G lauben, der nicht auf

der prote stant ischen Kirche beruht, hat ihn meh rma ls bei internen Delegarionsberatungen zu her

abwürdige nden Beme rkungen üb er die jüdischen Beamten des Treasur y und der ame rikanischen Dele

gatio n veranlasst. [.. .] es ist Tatsache, dass sich ein zelne Vert reter des Treasury m it tiefer Erbitterung

über die judenfeind liche, von ihnen als nat ionalsozialistisch em pfundene Einstellung des H errn H irs

geäussert haben .»

3 1 Vgl. UEK, Go ldber ich t , S. 8 1, Anm . 56 .

32 Akten des Handelspolitischen Ausschusse s, 20 . 3. 1944. BAreh , R73648.

33 Auf engli sch übersetzt in: "H earings before a subcomm ittee of th e Committee on Mil itary Affairs. US

Sena re Sevenry-ninth Congress, first session pursuant to S. Res. 107 (78th Congress) and S. Res. 146

0 9rh Congress) authorizing a stu dy of war mobilization problerns», Washington 1945, S. 923- 940

(Part 6 , November 1945 ).

34 Ebd., S. 927. «Above all 1 have insisted on our receiving free francs in return for free Reichsmarks which

the Reichsbank m ight release for any reason . T har is irnporranr as it will ena ble us to use these francs to

trans fer funds inro a third country.» Vgl. ebd., S. 935.
35 Schrei ben von Bundesrat Ernst Nobs an Robert Kohli, 12. 9.1 946; Schrei ben von Robert Kohli an

Ernst Nobs, 24.9. 1946 . BAR, E 6 100 (A) -/25 , Bd. 2326.

36 Vgl. Fior, Gold, S. 87f.

37 Eberhard Reinhardr , Abkläru ng zuh anden des Bun des rats (Voren rwurf), 14.8.1946. BAR, E 6100 (A)

-/25, Bd. 2326; ähn lich die Formulierung in: Interne Notiz EFD von Eberhard Reinhardr, 4.6. 1946.

DOS, Bd. 15, S. 1138, Anm. 1.

38 Victor Gautier wäh rend der Currie-Gespräche, 20 .2. 1945 . DOS, Bd. 15, S. 93 9.

39 Z u dieser Einsc hä tzung gelangen die SN B-Mitarbeiter Vincen t C rerro l und Pat rick H albeisen . Vgl.

C rettollH albeisen, Goldt ransaktion en SNB, S. 55 .

40 Rechenschaftsbericht SNB vom 16.5.1946. DOS, Bd. 15, S. 1135 . Vgl. Sch reib en von Ernst

Weber und A1fred Hirs an Bundesrat Ernst Werrer vom 9 .10. 1943 . DOS , Bd. 15, S. 42, ferner
S.2 1O.

4 1 No tiz von H ans Koenig üb er Besprechun g am 20 . 1. 1944 mit Bund espräsident Walther Sram pfli,

2 1. 1. 1944 . D OS , Bd . 15, S. 197.

42 Gesprächsprotokoll der Konferenz vom 27. 1. 1944 bei der SNB, 28 . 1 .1944 . DOS, Bd. 15, S. 209f.

43 Rechenschaftsbericht der Ge neraldir ektion der SN B, 16. 5. 1946. DOS, Bd. 15, S. 1124.
44 Besprechung mit der srändigen Verhandlungsdelega tio n (jean H otz und H einr ich H ornberger),

14.115.12. 1944, zit . C rerro l/Halbeisen, Go ldtransaktionen SN B, S. 37.

45 Rechensch aftsbericht der Generaldirektion der SNB, 16. 5.1 946. D O S, Bd . 15, S.1123. Vgl. Fior,

Gold , S. 73f.
46 Schrei ben von Ge neraldire kto r E. Weber an Bun desrat Wetter, 28 . 11. 1940. D OS , Bd. 13, S. 1015.
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47 Ein deutsches Protokoll vom 8.2. 1944 zeigt, dass für die deutsche Seite die «Frage der Goldtransak tio
nen der Reichsbank» im Zusammenhang mit einem neu auszuhandelnden Vertrag mit der Schweiz
zentral ist, aber nicht offen diskutiert werden soll: «Herr Puhl wünsche keine schriftliche Erkläru ng im
Vertrag.»Akten des Handelspolitischen Ausschusses. BArch, R73648.

48 Karl Clodius, 25.4. 1944. ADAp, E, VII, Nr. 359, S. 681; die Aufzeichnung Clodius' vom 3.6. 1943
in: Vogler, Wirtschaftsverhandlungen, S. 199- 204. Zu Hans Gaefgen vgl. Bourgeois, Bilan allemand:
S. 569; ferner wiederholt in den Akten des Handelspolitischen Ausschusses: 3.12. 1943; 7. 1.1944;
8.2. 1944; 20.3 . 1944. BArch, R7 3648.

49 Karl Clodius, 3.6. 1943. ADAP, E, VI, Nr. 78, S. 132. Vgl. auch Minis terialdirektor Wiehl, 11.3. 1943.
ADAP, E, V, Nr. 179, S. 388.

50 Schnurre, 8.4. 1944. ADAp, E, VII, Nr. 323, S. 6 15.
51 Schnurre /Köcher, 1.7. 1944. ADAp, E, VIII, Nr. 88, S. 153.
52 Vgl.etwa Bund esrat Walther Srarnpfli, 17. 12. 1942. DOS, Bd. 14, S. 942.
53 Interne Not iz EFD von Eberhard Reinhardt, 4.6. 1946. DO S, Bd. 15, S. 1138, Anm. 1: «Die blosse

Neutralität und der blosse Goldmechanismus verpflichten sicher kein Noteninstirut, Gold auch von
einer Se~ te gleich.wie von der ande ren abzunehmen, wenn sie befürchten muss, dass dieses Gold ge
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